
Dezember 2013Die AG Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion informiert 

von Ingbert Liebing

CDU, CSU und SPD haben am 27. November 2013 nach wo-
chenlangen Verhandlungen ihren Koalitionsvertrag vor-
läufig unterzeichnet. Vorbehaltlich der Zustimmung der 
SPD-Mitglieder und des CDU-Bundesausschusses am 9. 
Dezember 2013 ist die dritte Große Koalition in der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland damit verein-
bart.

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD zeigt 
sehr deutlich, dass die Kommunalinteressen in einer uni-
onsgeführten Bundesregierung weiterhin in guten Händen 
sind. Der Koalitionsvertrag unterstreicht die intensiven 
Wechselwirkungen der Bundespolitik auf kommunale Be-
lange – wie ein roter Faden ziehen sich die direkten und 
indirekten Auswirkungen auf die Kommunen durch den 
Vertragstext.

Dabei ist deutlich die Handschrift der Union zu erken-
nen. Der vorliegende Koalitionsvertrag unterstreicht noch-
mals sehr deutlich: CDU und CSU sind die Kommunalpar-
teien in Deutschland. Dafür haben wir uns in den Verhand-

Große Koalition für große Aufgaben
Vertrag unterstreicht bundespolitische Bedeutung der Kommunen

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern eine 
besinnliche Adventszeit, ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten Start ins Neue Jahr

lungen zum Koalitionsvertrag eingesetzt. Die erfolgreiche 
Kommunalpolitik der vergangenen Jahre wird auch in Zu-
kunft unter Führung von CDU und CSU fortgesetzt werden.

Die SPD ist jetzt in der Verantwortung, zu liefern. Eine 
Ablehnung des Koalitionsvertrages durch die Basis wäre 
auch eine Absage der SPD an eine solide kommunalfreund-
liche Politik des Bundes.

Die vorliegende Ausgabe „Kommunal relevant“ stellt aus 
dem Koalitionsvertrag Auszüge mit kommunalem Bezug 
zusammen. Zuvor werden die wichtigsten kommunal rele-
vanten Aspekte kurz bewertet.
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Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU 
und SPD hat auch zum Ziel, die Rege-
lungen der Leiharbeit dahingehend 
enger zu fassen, dass die Überlassung 
von Arbeitnehmern an einen Entlei-
her vorübergehend erfolgt, indem 
eine Überlassungshöchstdauer von 
18 Monaten gesetzlich festgelegt wer-
den soll.

Eine solche gesetzlich festgelegte 
Überlassungshöchstdauer würde die 
Situation der interkommunalen Zu-
sammenarbeit deutlich verschlech-
tern. Denn diese Kooperationen, bei 
der auch Mitarbeiter in Bereichen ver-
schiedener Kommunen eingesetzt – 
also gewissermaßen „überlassen“ – 
werden, sind auf Dauer angelegt und 
nicht nur auf begrenzte Zeit.

Auch auf Intervention aus den Rei-
hen der Arbeitsgemeinschaft Kom-
munalpolitik hin haben CDU und CSU 

fast auf der Zielgeraden eine Ergän-
zung in ihren Vorschlag eingefügt: 
„Durch einen Tarifvertrag der Tarif-
vertragsparteien der Einsatzbranche 
oder auf Grund eines solchen Tarif-
vertrags in einer Betriebs- bzw. 
Dienstvereinbarung können unter Be-
rücksichtigung der berechtigten Inte-
ressen der Stammbelegschaften ab-
weichende Lösungen vereinbart wer-
den.“

Diese Ergänzung ist besonders er-
freulich. Denn mittels der Öffnungs-
klausel wird den Kommunen ermög-
licht, die interkommunale Zusam-
menarbeit fortzusetzen.

CDU und CSU haben hier den nöti-
gen Weitblick bewiesen, zu erkennen, 
welche Gefahren auch in indirekten 
Auswirkungen für Kommunen lau-
ern.

Arbeitnehmerüberlassung
Wichtige Änderung für Kommunen

Koalitionsvertrag hat Kommunen im Blick
Kommunalinteressen weiterhin bei Union in guten Händen

Koalitionsvertrag - Bewertung aus kommunaler Sicht

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, 
CSU und SPD zeigt sehr deutlich, dass 
die Kommunalinteressen in einer 
unionsgeführten Bundesregierung 
weiterhin in guten Händen sind. 

Auch wenn mitunter ein anderer 
Eindruck erweckt werden soll: Der 
Union musste im Hinblick auf die 
Kommunen in Deutschland nichts 
abgerungen werden. Wir haben naht-
los an die bisherige erfolgreiche und 
kommunalfreundliche Politik der 
letzten Jahre angeknüpft und in den 
Verhandlungen mit der SPD viel für 
unsere Kommunen erreicht.

Dass letztendlich nicht alle Wün-
sche und Vorstellungen umgesetzt 
werden konnten, schmälert diesen 
Eindruck nicht. Im Gegenteil: Dies 
unterstreicht die solide Planung der 
Vorhaben auch vor dem Hintergrund 
der Finanzierbarkeit und der verfas-
sungsrechtlichen Zuständigkeiten. 

Beispielsweise ignoriert der 
Wunsch der SPD nach einer Fortset-
zung der Schulsozialarbeit aus Bun-
desmitteln, dass dieses Bundespro-
gramm von vornherein mit den 
Ländern auf eine Dauer von drei Jah-
ren vereinbart worden ist. Ab 2014 
steht den Kommunen mit rund fünf 
Milliarden Euro aus der  bereits in der 
letzten Wahlperiode vereinbarten 
größten Kommunalentlastung in der 
Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland ein Vielfaches der Kos-
ten der Schulsozialarbeit zur Verfü-
gung. Hinzukommen wird eine wei-
tere Entlastung bei der 
Eingliederungshilfe. Wir begrüßen, 
dass bereits vor der Verabschiedung 
eines Bundes-teilhabegesetzes eine 
jährliche Entlastung der Kommunen 
in Höhe von einer Milliarde Euro 
erfolgen wird. Damit können nicht 
nur die Kosten der Schulsozialarbeit 
finanziert werden, sondern auch viele 
weitere Projekte der Kommunen.

Diese Mittel müssen die Länderfi-
nanzminister uneingeschränkt und 
zusätzlich an die Kommunen weiter-
leiten. Hier dürfen sich die Länder 
nicht aus der Verantwortung stehlen 
und statt die eigenen Hausaufgaben 
zu erledigen nach dem Bund als Retter 
in jeder Lage rufen.

Die Bundesländer sind zuallererst 
für eine auskömmliche Finanzaus-
stattung ihrer Kommunen verant-
wortlich. Insofern ist es aus kommu-
naler Sicht auch zu begrüßen, dass die 
Aufhebung des Kooperationsverbotes 

nicht im Koalitionsvertrag aufgenom-
men worden ist. Diese Rolle rückwärts 
in den Beziehungen zwischen Bund, 
Ländern und Kommunen hätte nicht 
zur Stärkung der kommunalen Selbst-
verwaltung beigetragen.
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Koalitionsvertrag unter die Lupe genommen
Die wichtigsten Aspekte aus kommunaler Sicht

Koalitionsvertrag - Bewertung aus kommunaler Sicht

Prioritäre Maßnahmen

Die Kommunen werden in den kom-
menden Jahren mit weiteren Finanz-
mitteln unterstützt. Damit können 
nicht nur die Kosten der Schulsozial-
arbeit finanziert werden, sondern 
auch viele weitere Projekte der Kom-
munen. Diese Mittel müssen die Län-
derfinanzminister aber uneinge-
schränkt und zusätzlich an die 
Kommunen weiterleiten. Vor allem 
bei der im Laufe der Legislaturperiode 
geplanten Entlastung der Länder in 
Höhe von 6 Milliarden Euro  zur 
Finanzierung von Kinderkrippen, 
Kitas, Schulen und Hochschulen 
muss darauf geachtet werden, dass 
diese Mittel gerecht zwischen Län-
dern und Kommunen aufgeteilt wer-
den. 

Interkommunale Zusammenar-
beit

Das klare Bekenntnis der Großen Koa-
lition zur Unterstützung der inter-
kommunalen Zusammenarbeit ist zu 
begrüßen. Kommunen sind mehr und 
mehr darauf angewiesen, Aufgaben  
wie beispielsweise den Betrieb eines 
Bauhofes oder verwaltungsinterne 
Aufgaben wie die Personalkostenab-
rechnung auch in Kooperation mit 
Nachbarkommunen neu zu organi-
sieren. Die interkommunale Zusam-
menarbeit ist ein wichtiges Element 
auch zum Erhalt der kommunalen 
Selbstverwaltung.

Kommunale Selbstverantwortung

Wichtig und besonders zu begrüßen 
ist das klare Bekenntnis der Steuer-
freiheit von interkommunaler 
Zusammenarbeit. Eine Besteuerung 
interkommunaler Zusammenarbeit 
würde diese wichtige Kooperations-
form erheblich beeinträchtigen und 
behindern. Es ist dringend geboten, 
dass hier in der laufenden Wahlperi-
ode im Sinne der Kommunen Rechts-
klarheit hergestellt werden kann.

Das klare Bekenntnis der Koaliti-
onspartner dazu, dass der Bund bei 
der Neuregelung der Eingliederungs-
hilfe mit Inkrafttreten eines Bundes-
teilhabegesetzes zu einer Entlastung 
der Kommunen beitragen werde, ist 

für die Kommunen ein wichtiges Sig-
nal. Denn letztendlich ist Zweck des 
Vorhabens, die Kommunen zu entlas-
ten – die Eingliederungshilfe ist dafür 
das Mittel und keinesfalls ein Selbst-
zweck.

Wir begrüßen ausdrücklich, dass 
die geplante Föderalismuskommis-
sion III unter Beteiligung der Kommu-
nen verhandeln soll. Hier wird es aus 
Sicht der Kommunen vor allem um 
die Regionalpolitik nach 2019 und die 
Frage gehen, wie gleichwertige 
Lebensverhältnisse in Deutschland 
hergestellt bzw. erhalten werden kön-
nen. Dabei wird es auch um die Fort-
setzung der Gemeindeverkehrsfinan-
zierung gehen. 

Öffentliche Verwaltung

Im Hinblick auf den öffentlichen 
Dienst und die kommunale Verwal-
tung sind die Regelungen zum 
E-Government von großer Bedeutung 
für die Kommunen. Wenn es gelingt, 
Verwaltungsangebote in elektroni-
scher Form rechtssicher bereitzustel-
len, kann dies zu einer spürbaren Ent-
lastung auch kommunaler 
Verwaltungen führen.

Breitbandausbau

Der Breitbandausbau ist vor allem für 
die Kommunen im ländlichen Raum 
eine essentielle Herausforderung. Das 
klare Bekenntnis der Koalitionspart-

ner zu einem flächendeckenden Aus-
bau mit schnellem Internet bis zum 
Jahr 2018 ist gut. Wichtiger als das 
Bekenntnis sind aber die angekün-
digte Unterstützung der Kommunen, 
die zusätzlichen Investitionsanreize 
für Telekommunikationsunterneh-
men und das neue Sonderfinanzie-
rungsprogramm „Premiumförderung 
Netzausbau“ bei der KfW-Banken-
gruppe. Nur mit ausreichender Unter-
stützung und vereinten Kräften kann 
das ehrgeizige Ziel bis 2018 erreicht 
werden. Die Große Koalition hat hier-
für die Weichen in die richtige Rich-
tung gestellt.

Regionalförderung und Städte-
bauförderung

Wir begrüßen die Weiterentwicklung 
der Gemeinschaftsaufgabe Agrar-
struktur und Küstenschutz (GAK) zu 
einer „Gemeinschaftsaufgabe ländli-
che Entwicklung“. Damit greift die 
Große Koalition ein Vorhaben auf, das 
die Union bereits in der letzten Wahl-
periode gefordert hatte. Die Stärkung 
der Regionalförderung ist ein wichti-
ges Instrument zur Stärkung der kom-
munalen Selbstverwaltung. Gleiches 
gilt für die Fortsetzung und Aufsto-
ckung der Städtebauförderung. 
Besonders zu begrüßen ist, dass auch 
Kommunen ohne ausreichende 
Eigenbeteiligung von der Städte-
bauförderung profitieren. Die pers-
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Koalitionsvertrag - Bewertung aus kommunaler Sicht

pektivische Zusammenführung der 
Stadtumbauprogramme zu einem 
einheitlichen, inhaltlich aufgewerte-
ten und integrierten Stadtumbaupro-
gramm trägt der städtebaulichen Ent-
wicklung in Deutschland Rechnung: 
Längst ist eine Förderung nach Him-
melsrichtung überholt – wichtiger ist 
eine Förderung nach Bedürftigkeit 
der Kommunen. Es ist erfreulich, dass 
jetzt die erforderlichen Grundlagen 
geschaffen werden.

Die Umnutzung ehemals militä-
risch genutzter Liegenschaften stellt 
für viele betroffene Kommunen seit 
Jahren ein ernst zu nehmendes Prob-
lem dar. Die geplante Unterstützung 
der Kommunen bei der Umnutzung 
dieser Konversionsflächen ist ein 
bedeutender Beitrag zur Fortsetzung 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung.

Zu begrüßen ist auch, dass inner-
halb der Bundesregierung ein Schwer-
punkt für ländliche Räume, Demogra-
fie und Daseinsvorsorge gebildet 
wird. Mittelfristig sollte allerdings 
überlegt werden, diesen Schwerpunkt 
über die ländlichen Räume hinaus 
auf die Kommunalbelange allgemein 
zu erweitern. Denn letztendlich 
bedingen ländliche Räume und städ-
tische Ballungsräume einander; eine 
Fokussierung nur auf einen Bereich 
ist langfristig nur bedingt hilfreich.

Wohnungsmarkt

Die Kommunen werden von den 
geplanten Vorhaben profitieren. Die 
vorgesehene Erleichterung für Kom-
munen bei der Übernahme ehemalig 
militärisch genutzter Flächen und 

Einrichtungen kann dazu beitragen, 
das Wohnungsangebot zu erhöhen. 
Zudem ist zu erwarten, dass die 
geplanten Maßnahmen zur Wiederbe-
lebung des sozialen Wohnungsbaus 
und der Mietpreisbremse den Miet-
wohnungsmarkt entspannen können 
und somit zu einer Steigerung der 
kommunalen Standortattraktivität 
beitragen.

Mobilität

Die Große Koalition positioniert sich 
eindeutig und unterstreicht, ein ver-
lässlicher Partner der Kommunen bei 
der Finanzierung des kommunalen 
Verkehrs zu sein. Auch von geplanten 
Maßnahmen zur Weiterentwicklung 
der Mobilität (z.B. E-Mobilität, Rad-

verkehr, ÖPNV) werden die Kommu-
nen profitieren.

Flächeninanspruchnahme

Wir begrüßen, dass der Modellver-
such zum Handel mit Flächenzertifi-
katen weiter begleitet werden soll. 
Hiervon können sowohl Kommunen 
profitieren, bei denen eine Innent-
wicklung nur bedingt umsetzbar ist, 
als auch Kommunen, bei denen eine 
Entwicklung neuer Baugebiete auf-
grund des demografischen Wandels 
nicht mehr umgesetzt werden kann 
oder sollte. 

Hochwasserschutz

Die extremen Hochwasser der jün-
geren Vergangenheit zeigen deutlich, 
dass die Kommunen beim Hochwas-
serschutz nicht allein gelassen wer-
den dürfen. Vor dem Hintergrund, 
dass solche Extrem-Ereignisse auf-
grund des Klimawandels künftig häu-
figer eintreten können, muss der 
Schutz der Menschen entlang der 
Flüsse verbessert werden, um die 
Standort-Attraktivität der betroffenen 
Kommunen zu erhalten. Die Weiter-
entwicklung des nationalen Hoch-
wasserschutzprogramms ist ein 
bedeutender Baustein – die Aus-
schöpfung von Möglichkeiten für 
beschleunigte Planungs- und Geneh-
migungsverfahren ist ein noch wich-
tigeres Element: Was nutzten die bes-
ten Schutzprogramme, wenn bis zum 
nächsten „Jahrhunderthochwasser“ 
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Koalitionsvertrag - Bewertung aus kommunaler Sicht

noch nichts umgesetzt werden 
konnte, weil Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren noch laufen?

Ausbau erneuerbarer Energien

Beim Ausbau der erneuerbaren 
Energien liegt der kommunale Fokus 
unter anderem auf dem Aspekt eines 
Strommarktdesigns, mit dem die 
jeweils erforderlichen Kapazitäten 
aus erneuerbaren Energien und fossi-
len Kraftwerken langfristig am Markt 
gehalten werden können. Hier ist 
wichtig, die Interessen aller kommu-
nalen Stadtwerke im Blick zu behal-
ten. Wir müssen in den nächsten 
Monaten die Grundlagen dafür schaf-
fen, dass sowohl Anlagen auf Basis 
erneuerbarer Energien als auch fos-
sile Kraftwerke wirtschaftlich am 
Markt bestehen können. Andernfalls 
bekommen viele kommunale Stadt-
werke ähnliche Probleme wie manch 
großer Energieversorger. Aus Sicht der 
Kommunen liegt hier einer der Knack-
punkte des Ausbaus der erneuerbaren 
Energien in Deutschland.

Energetische Gebäudesanierung / 
Energieeffizienz

Wir begrüßen die Fortschreibung 
des KfW-Programms zur energeti-
schen Stadtsanierung und die Fort-
schreibung des KfW-Programms zur 
energetischen Gebäudesanierung. Die 
geplante Aufstockung dieses Pro-
gramms unterstreicht die Bedeutung 
der energetischen Gebäudesanierung 
für das Gelingen der Energiewende. 

Gleichzeitig ist die Fortentwicklung 
und Aufstockung für die Kommunen 
eine große Hilfe; sie profitieren gleich 
doppelt: Als Auftraggeber bei der 
Sanierung eigener öffentlicher 
Gebäude und im Hinblick auf die Ent-
wicklung der Kommunalfinanzen 
über steigende Gewerbesteuerein-
nahmen. Es ist erfreulich, dass dieses 
„kleine Konjunkturprogramm“ für in 
erster Linie mittelständische Hand-
werksbetriebe und Kommunen auch 
künftig fortgesetzt wird.

Bildung und Betreuung

Wir begrüßen, dass die Qualität 
der Kinderbetreuung weiter vorange-

trieben werden soll. Gleichzeitig 
muss aber darauf hingewiesen wer-
den, dass diese qualitative Verbesse-
rung nicht allein zulasten der Kom-
munen erfolgen darf. Jedem muss klar 
sein: Eine qualitative Verbesserung 
der Betreuungsangebote wird höhere 
Ausgaben vor allem bei den Personal-
kosten verursachen. Damit dürfen die 
Kommunen auf keinen Fall allein 
gelassen werden. Zu begrüßen ist, 
dass Bund und Länder ein drittes 
Investitionsprogramm zur Realisie-
rung des Rechtsanspruches U 3 aufle-
gen werden.

Gesundheit und Pflege

Wir begrüßen die geplanten Vorhaben 
zur Stärkung der Gesundheitsversor-
gung vor allem im ländlichen Raum. 
Auch hier greift die Große Koalition 
Forderungen der Union aus der ver-
gangenen Wahlperiode auf, um die 
Versorgung effizienter und bedarfsge-
recht aufrechterhalten zu können. Für 
die Entwicklung der Wohnort-Attrak-
tivität der Kommunen im ländlichen 
Raum ist dies ein wichtiger Impuls.

Selbstbestimmt älter werden

Wir begrüßen, dass die Große Koali-
tion die bewährten Mehrgeneratio-
nenhäuser weiterentwickeln und ihre 
Finanzierung verstetigen will. Der 
demografische Wandel und die älter 
werden Gesellschaft stellt auch Kom-
munen vor große Herausforderungen. 
Ziel sollte in der Tat sein, diese Ein-
richtungen in allen Kommunen zu 
etablieren. Auch die geplanten För-
derprogramme und die Unterstüt-

w
w

w
.fl

ic
kr

.c
om

 - 
En

er
gi

eA
ge

nt
ur

.N
RW

 (C
C 

BY
 2

.0
)

w
w

w
.fl

ic
kr

.c
om

 - 
G

un
na

r 
Ri

es
 (C

C 
BY

-S
A

 2
.0

)



6 | Kommunal relevant | Dezember 2013

Koalitionsvertrag - Bewertung aus kommunaler Sicht

zung gemeinschaftlicher Wohnfor-
men von älteren Menschen tragen 
dazu bei, die Standort-Attraktivität 
der Kommunen zu verbessern. Gleich-
zeitig ermöglichen die Vorhaben es 
älteren Menschen, länger selbständig 
in ihrer gewohnten Umgebung zu ver-
bleiben.

Ehrenamtliches Engagement

Ohne ehrenamtliches Engagement 
sind unsere Kommunen ärmer – und 
das sowohl in finanzieller als auch in 
gesellschaftlicher Hinsicht. Die im 
Koalitionsvertrag vorgesehene Förde-
rung des ehrenamtlichen Engage-
ments trägt zum gesellschaftlichen 
Zusammenhalt in den Kommunen 
bei.

Öffentliche Sicherheit / Zivil- und 
Katastrophenschutz

Maßnahmen der inneren Sicherheit 
und des Zivil- und Katastrophen-
schutzes tragen dazu bei, dass sich die 
Menschen in ihren Wohnorten siche-
rer und wohler fühlen. Dies steigert 
die Standort-Attraktivität besonders 
sicherer Kommunen.

Zuwanderung

Wir begrüßen, dass die Kommunen, 
die besonders von Armutsmigration 
betroffen sind, zeitnah die Möglich-
keit erhalten, von bestehenden bzw. 
weiterzuentwickelnden Förderpro-
grammen des Bundes (z.B. soziale 
Stadt) stärker als bislang zu profitie-
ren. Dies ist eine deutliche Entlastung 
der Finanzsituation. Ebenso wichtig 

ist es aber, den Gründen der Armuts-
zuwanderung insgesamt in den Her-
kunftsländern zu begegnen. Unsere 
Kommunen können nicht ausglei-
chen, was in den Herkunftsländern 
der Zuwanderer falsch läuft. Hier ist 
vor allem die Europäische Union 
gefordert, sicherzustellen, dass ent-
sprechende Fördermittel von den 
betroffenen Ländern auch tatsächlich 
abgerufen und zweckbestimmt einge-
setzt werden.

Kulturförderung und Tourismus

Auch bei der Förderung von Kultur 
und Tourismus setzt der Koalitions-
vertrag wichtige Akzente, von denen 
die Kommunen direkt und indirekt 
profitieren können. Dabei werden sie 

zum einen direkt Begünstigter bei der 
Nutzung von Fördermitteln beispiels-
weise im Denkmalschutz oder bei 
Kultureinrichtungen. Zum anderen 
wirken sich die geplanten Fördervor-
haben – so wie die energetische 
Gebäudesanierung auch – auf die Auf-
tragslage kleiner und mittelständi-
scher Handwerksbetriebe aus. Dies 
wiederum werden die Kommunen 
unmittelbar in steigenden Gewerbe-
steuereinnahmen spüren.

Wirtschaftsförderung / Fachkräf-
tebedarf sichern / Arbeit und 
Sozialpolitik

Der ausgehandelte Koalitionsver-
trag setzt die richtigen Schwerpunkte 
für Wachstum und Beschäftigung, das 
hat zwar keinen direkten Bezug zu 
den Kommunen, bringt aber – wie in 
den vergangenen vier Jahren – die 
besten Rahmenbedingungen für die 
Kommunen in Deutschland. Denn 
letztendlich werden sich die Erfolge 
dieser Maßnahmen vor allem in stei-
genden Haushaltseinnahmen auch 
der Kommunen niederschlagen kön-
nen.
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Die Gemeinden, Städte und Landkrei-
se in Deutschland sollen weiter finan-
ziell entlastet werden. Im Jahr 2014 
erfolgt ohnehin die letzte Stufe der 
Übernahme der Grundsicherung im 
Alter durch den Bund und damit eine 
Entlastung der Kommunen in Höhe 
von 1,1 Milliarden Euro.

Darüber hinaus sollen die Kommu-
nen im Rahmen der Verabschiedung 
des Bundesteilhabegesetzes im Um-
fang von fünf Milliarden jährlich von 
der Eingliederungshilfe entlastet wer-
den. Bereits vor der Verabschiedung 
des Bundesteilhabegesetzes beginnen 
wir mit einer jährlichen Entlastung 
der Kommunen in Höhe von einer 
Milliarde Euro pro Jahr.

Die Länder und Gemeinden stehen 
vor großen Herausforderungen bei 
der Finanzierung von Kinderkrippen, 
Kitas, Schulen und Hochschulen. Da-
mit sie diese Aufgaben besser bewälti-
gen können, werden die Länder in der 
laufenden Legislaturperiode in Höhe 
von sechs Milliarden Euro entlastet. 

Sollten die veranschlagten Mittel für 
die Kinderbetreuung für den Auf-
wuchs nicht ausreichen, werden sie 
entsprechend des erkennbaren Be-
darfs aufgestockt.

Für die dringend notwendigen In-
vestitionen in die öffentliche Ver-

Koalitionsvertrag - Auszüge mit kommunalem Bezug

Prioritäre Maßnahmen
Hoher Stellenwert der Kommunen

kehrsinfrastruktur werden insgesamt 
fünf Milliarden Euro zusätzlich mobi-
lisiert.

Für die Städtebauförderung stellen 
wir insgesamt 600 Millionen Euro zu-
sätzlich zur Verfügung, um auf 700 
Millionen Euro pro Jahr zu kommen.

Interkommunale Zusammenarbeit
Klares Bekenntnis zur Unterstützung kommunaler Kooperation
Wichtiger Ansatz für eine gute Ent-
wicklung in ländlichen Regionen ist 
die verstärkte Zusammenarbeit zwi-
schen den Kommunen. Diese werden 
wir weiter unterstützen.

Wir präzisieren im Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz die Maßgabe, dass 
die Überlassung von Arbeitnehmern 
an einen Entleiher vorübergehend 
erfolgt, indem wir eine Überlassungs-
höchstdauer von 18 Monaten gesetz-
lich festlegen. Durch einen Tarifver-
trag der Tarifvertragsparteien der 
Einsatzbranche oder auf Grund eines 
solchen Tarifvertrags in einer 
Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung 
können unter Berücksichtigung der 
berechtigten Interessen der Stamm-
belegschaften abweichende Lösungen 
vereinbart werden.

Die interkommunale Zusammen-

arbeit soll steuerrechtlich nicht 
behindert werden. Wir lehnen daher 
eine umsatzsteuerliche Belastung 
kommunaler Beistandsleistungen ab 

und werden uns — soweit erforder-
lich — EU-rechtlich für eine umfas-
sende Freistellung solcher Leistungen 
von der Umsatzsteuer einsetzen.
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Kommunale Selbstverwaltung
Stärkung der Kommunen auf Bundes- und EU-Ebene

Damit die Bürger eine vertiefte Integ-
ration Europas stärker akzeptieren, ist 
es unerlässlich, das Subsidiaritäts-
prinzip strikt einzuhalten. Danach 
wird die EU nur tätig, wenn und 
soweit ein Handeln der Mitgliedstaa-
ten nicht ausreichend wäre. Aufgaben 
müssen dort verortet werden, wo sie 
am besten gelöst werden können, 
europäisch, national, regional oder 
lokal.

Wir wollen ein bürgernahes Europa 
verwirklichen, das die kommunale 
Selbstverwaltung achtet.

Die öffentliche Daseinsvorsorge, 
insbesondere die Daseinsvorsorge auf 
regionaler und kommunaler Ebene 
(zum Beispiel die Wasserversorgung) 
gehört zum Kernbestand staatlicher 
Aufgaben. Der demographische Wan-
del und der Bevölkerungsschwund in 
vielen ländlichen Gebieten verschär-
fen die Handlungsnotwendigkeiten 
auf diesem Gebiet.

Das Wettbewerbsprinzip des EU-
Binnenmarktes, ein funktionierendes 
Gemeinwesen und sozialer Ausgleich 
müssen in einem ausgewogenen Ver-
hältnis stehen; nur so wird eine 
Akzeptanz der Bürgerinnen und Bür-
ger erreicht. Die Gestaltungsmöglich-
keiten der Mitgliedstaaten, ihrer Regi-
onen und Kommunen für ihre im 
öffentlichen Interesse liegenden Auf-
gaben müssen erhalten bleiben. Wir 
werden jeder weiteren Einschränkung 
der Daseinsvorsorge durch EU-Politi-
ken offensiv entgegentreten. Natio-
nale, regionale und lokale Besonder-
heiten in der öffentlichen 
Daseinsvorsorge dürfen durch euro-
päische Politik nicht ausgehebelt wer-
den.

Das Prinzip, dass jeder Mitglied-
staat für seine Verbindlichkeiten 
selbst haftet, muss aber erhalten wer-
den. Jede Form der Vergemeinschaf-
tung von Staatsschulden würde die 
notwendige Ausrichtung der nationa-
len Politiken in jedem einzelnen Mit-
gliedstaat gefährden. Nationale Bud-
getverantwortung und 
supranationale, gemeinsame Haftung 
sind unvereinbar.

Zum Kernbestand kommunaler 
Selbstverwaltung gehört eine stabile 
Finanzausstattung. Dies setzt voraus, 
dass die kommunalen Aufgaben zum 
Wohle der Bürgerinnen und Bürger 
ausreichend finanziert sind.

Die Gewerbesteuer ist eine wich-
tige steuerliche Einnahmequelle der 
Kommunen. Wir wollen, dass auf der 
Basis des geltenden Rechts für die 
kommenden Jahre Planungssicher-
heit besteht.

Die Grundsteuer wird unter Beibe-
haltung des Hebesatzrechtes für Kom-
munen zeitnah modernisiert. Wir for-
dern die Länder auf, nach Abschluss 
der laufenden Prüfprozesse rasch zu 
einer gemeinsamen Position zu kom-
men. Ziel der Reform ist es, die Grund-
steuer als verlässliche kommunale 
Einnahmequelle zu erhalten, d. h. das 
Aufkommen zu sichern und Rechtssi-
cherheit herzustellen.

Wir werden ein Bundesleistungs-
gesetz für Menschen mit Behinderung 
(Bundesteilhabegesetz) erarbeiten. 
Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes wird 
der Bund zu einer Entlastung der 
Kommunen bei der Eingliederungs-
hilfe beitragen. Dabei werden wir die 
Neuorganisation der Ausgestaltung 
der Teilhabe zugunsten der Menschen 
mit Behinderung so regeln, dass keine 
neue Ausgabendynamik entsteht.

Die gemeinsamen Anstrengungen 
von Bund, Ländern und Kommunen 
für mehr Inklusion brauchen einen 
sicheren gesetzlichen Rahmen. Wir 
werden deswegen unter Einbezie-
hung der Bund-Länder-Finanzbezie-
hungen ein Bundesleistungsgesetz 
für Menschen mit Behinderungen 
erarbeiten. Dabei werden wir die Ein-
führung eines Bundesteilhabegeldes 
prüfen.

Spätestens Ende 2019 müssen die 
Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
neu geordnet sein. Die Koalition wird 
hierzu eine Kommission einrichten, 
in der Bund und Länder vertreten 
sind. Dazu werden Vertreter der Kom-
munen einbezogen. Die Kommission 
wird sich mit Fragen der föderalen 
Finanzbeziehungen befassen und 

dazu Vorschläge erarbeiten. Die Kom-
mission soll bis Mitte der Legislatur-
periode Ergebnisse zu den nachfol-
genden Themenbereichen vorlegen:

• Schaffung von Voraussetzun-
gen für die Konsolidierung 
und die dauerhafte Einhal-
tung der neuen Schuldenregel 
in den Länderhaushalten 

• Einnahmen- und Aufgaben-
verteilung und Eigenverant-
wortung der föderalen Ebe-
nen

• Reform des Länderfinanzaus-
gleichs

• Altschulden, Finanzierungs-
modalitäten und Zinslasten

• Zukunft des Solidaritätszu-
schlags

Die interkommunale Zusammen-
arbeit soll steuerrechtlich nicht 
behindert werden. Wir lehnen daher 
eine umsatzsteuerliche Belastung 
kommunaler Beistandsleistungen ab 
und werden uns – soweit erforder-
lich – EU-rechtlich für eine umfas-
sende Freistellung solcher Leistun-
gen von der Umsatzsteuer einsetzen.

Wir werden als eine zentrale steu-
erpolitische Aufgabe den Kampf 
gegen grenzüberschreitende 
Gewinnverlagerungen international 
operierender Unternehmen ent-
schlossen vorantreiben, uns für 
umfassende Transparenz zwischen 
den Steuerverwaltungen einsetzen 
und gegen schädlichen Steuerwett-
bewerb vorgehen.

Wir werden den Kampf gegen 
Finanzbetrug, Geldwäsche und Steu-
erhinterziehung […] ebenso intensi-
vieren wie die Zusammenarbeit mit 
allen zuständigen Aufsichts- und 
Ermittlungsbehörden.

Koalitionsvertrag - Auszüge mit kommunalem Bezug
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Öffentliche Verwaltung
Grundlagen für die „Digitale Verwaltung 2020“

Koalitionsvertrag - Auszüge mit kommunalem Bezug

Durch E-Government ergeben sich 
umfassende Dienstleistungen für die 
Bürgerinnen und Bürger und für die 
Wirtschaft, die die Erledigung von 
Formalia wie Behördengängen 
wesentlich erleichtern können. Zahl-
reiche gute und erfolgreiche 
E-Government-Projekte zeigen, dass 
es innovative technische Lösungen in 
Deutschland gibt, die allerdings noch 
nicht flächendeckend und koordi-
niert umgesetzt sind.

Wir wollen ein bürgerfreundliches 
„digitales Deutschland“. Ein Pro-
gramm „Digitale Verwaltung 2020“ 
für verbindliche Standards zur flä-
chendeckenden Digitalisierung der 
Verwaltung soll dazu auf den Weg 
gebracht werden. 

Der Bund wird den Ländern vor-
schlagen, die Programme des 
E-Governments unter Verantwor-
tung des IT-Planungsrates zu kon-
solidieren und zu koordinieren.

Die Idee der einheitlichen Behör-
dennummer 115 wollen wir ins 
Internet übertragen (www.115.de) 
und zumindest die 100 wichtigsten 
und am häufigsten genutzen Ver-
waltungsleistungen innerhalb der 
nächsten vier Jahre bundesweit 
einheitlich online anbieten.

Wir erleichtern den Kommunen 
die Realisierung, indem wir die bes-
ten Umsetzungslösungen häufig 
genutzter Verwaltungsleistungen 
anbieten und dadurch eine bessere 
Vereinheitlichung mit niedrigeren 
Folgekosten erreichen. 

Die Bürgerinnen und Bürger sollen 
auf Wunsch die Möglichkeit haben, 
einen einheitlichen Stammdaten-
Account, ein sogenanntes Bürger-
konto zu verwenden, um die Kommu-
nikation mit der Verwaltung 
zusätzlich zu vereinfachen. Zur elekt-
ronischen Identifizierung soll der 
neue elektronische Personalausweis 
genutzt werden. Das Bürgerkonto 
kann zum digitalen Dokumenten-
postfach erweitert werden.

Zur Sicherung der Fachkräftebasis 
und zur Gewinnung qualifizierten 
Nachwuchses brauchen wir eine 
demografievorsorgende Stellen- und 
Personalpolitik, moderne, attraktive 
und familienfreundliche Arbeitsbe-
dingungen sowie partnerschaftliche 
Personalvertretungen.

Breitbandausbau und Internetversorgung
Digitale Spaltung überwinden
Es gilt, die digitale Spaltung zwischen 
den urbanen Ballungszentren und 
ländlichen Räumen zu überwinden. 
Dazu wollen wir die Kommunen im 
Sinne einer kommunikativen 
Daseinsvorsorge in ländlichen Räu-
men beim Breitbandausbau unter-
stützen

Wir werden Investitionshemm-
nisse und Wirtschaftlichkeitslücken 
in den infrastrukturschwächeren 
Regionen abbauen und setzen dabei 
verstärkt auf Synergieeffekte und 
zusätzliche Investitionsanreize für 
Telekommunikationsunternehmen.

Beim Ausbau des schnellen Inter-
nets werden wir Technologieoffen-
heit sicherstellen. Dazu gehört auch 
eine bedarfsgerechte Bereitstellung 
von Funkfrequenzen für drahtlose 
Kommunikationsnetzwerke in allen 
Teilen Deutschlands.

Um hochleistungsfähige Breit-
bandnetze auszubauen, bedarf es vor 
allem wettbewerbs- und investitions-
freundlicher Rahmenbedingungen 

im Telekommunikationsgesetz, der 
verstärkten Kooperation von Unter-
nehmen, besserer Fördermöglichkei-
ten sowie einer gute Abstimmung 
zwischen Bund, Ländern und Kom-
munen.

Wir wollen Regionen, die nicht 
mindestens eine Daten-Geschwindig-
keit von 2 Mbit/s haben, so schnell 
wie möglich erschließen. Bis zum Jahr 
2018 soll es in Deutschland eine flä-
chendeckende Grundversorgung mit 
mindestens 50 Mbit/s geben. Um 
mehr Investitionssicherheit für Netz-
betreiber im ländlichen Raum zu 
schaffen werden wir die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für längerfris-
tige Verträge der Netzbetreiber mit 
den Netznutzern zu Ausbau und 
Finanzierung der Breitbandinfra-
struktur prüfen.

Der Breitbandausbau muss auch 
zukünftig in der EU förderfähig blei-
ben. Zudem muss es zu einer Verein-
fachung der Förderung wie im Rah-
men der Daseinsvorsorge im EU-Recht 
kommen.

Ein neues Sonderfinanzierungs-
programm „Premiumförderung Netz-
ausbau“ bei der KfW-Bankengruppe 
soll bestehende Programme ergänzen. 
Wir wollen außerdem einen Breit-
band-Bürgerfonds einrichten. In die-
sen Fonds sollen Privatpersonen zu 
soliden Renditen investieren können.

Die Potenziale von lokalen Funk-
netzen (WLAN) als Zugang zum Inter-
net im öffentlichen Raum müssen 
ausgeschöpft werden. Wir wollen, 
dass in deutschen Städten mobiles 
Internet über WLAN für jeden verfüg-
bar ist. Wir werden die gesetzlichen 
Grundlagen für die Nutzung dieser 
offenen Netze und deren Anbieter 
schaffen.
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Regionalförderung / Städtebauförderung
Bekenntnis zu gleichwertigen Lebensverhältnissen

Koalitionsvertrag - Auszüge mit kommunalem Bezug

Die Gemeinschaftsaufgabe Agrar-
struktur und Küstenschutz wird zu 
einer „Gemeinschaftsaufgabe ländli-
che Entwicklung“ weiterentwickelt. 
Die Fördermöglichkeiten des Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) sollen umfassend genutzt wer-
den.

Wir erhalten die Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ (GRW) als eigen-
ständiges Instrument zur Förderung 
strukturschwacher Regionen. Die 
unterschiedlichen Gemeinschaftsauf-
gaben „Verbesserung der Agrarstruk-
tur und Küstenschutz“ (GAK) sowie 
die GRW müssen miteinander koordi-
niert werden.

Ab 2020 ist ein weiterentwickeltes 
System der Förderung strukturschwa-
cher Regionen erforderlich. Ein sol-
ches System muss sich auf die struk-
turschwachen Regionen in den 
jeweiligen Bundesländern konzent-
rieren und daher die Differenzierung 
zwischen Ost und West beseitigen. 
Die Grundlagen für ein solches Sys-
tem wollen wir in dieser Legislaturpe-
riode erarbeiten, damit Planungssi-
cherheit für die Zeit nach 2019 für die 
Länder und Regionen herrscht. Unser 
Ziel sind gleichwertige Lebensverhält-
nisse in ganz Deutschland.

Das Erfolgsmodell Städtebauförde-
rung werden wir in gemeinsamer Ver-
antwortung von Bund, Ländern und 
Gemeinden fortführen und im Dialog 
mit allen an der Stadtentwicklung 
beteiligten Akteuren weiterentwi-
ckeln. Die Bundesmittel hierfür wer-
den wir jährlich erhöhen Die Pro-
gramme der Städtebauförderung 
sollen die Kommunen insbesondere 
beim demografischen, sozialen und 
ökonomischen Wandel sowie beim 
Klimaschutz unterstützen.

Wir stellen sicher, dass auch 
Kommunen in Haushaltsnotlage 
nicht von der Förderung ausge-
schlossen sind.

Wir werten das Programm Sozi-
ale Stadt auf und sichern dort ana-
log zu den anderen Städtebauför-
derprogrammen den flexiblen 
Mitteleinsatz.

Das Programm „Soziale Stadt“ 
werden wir im Rahmen der Städte-
bauförderung als Leitprogramm 
der sozialen Integration weiterfüh-
ren. Es bildet die Grundlage für 
eine ressortübergreifende Strategie 
„Soziale Stadt“, mit der wir additiv 
Fördermittel aus Programmen 
anderer Ressorts in Gebieten mit 
erhöhten Integrationsanforderun-
gen bündeln.

Die bewährten Stadtumbaupro-
gramme führen wir perspektivisch 

(unter Berücksichtigung des Solidar-
pakts, Korb II) zu einem einheitlichen, 
inhaltlich aufgewerteten und integ-
rierten Stadtumbauprogramm zusam-
men.

Wir wollen eine gleichwertige Ent-
wicklung in Stadt und Land. Ländli-
che Räume haben ebenso wie städti-
sche Gebiete Anspruch auf gute 
Entwicklungschancen. Wir entwi-
ckeln die „Initiative Ländliche Infra-
struktur“ weiter und erarbeiten 
gemeinsam mit den Ländern Kon-
zepte für strukturschwache und 
besonders vom demografischen Wan-
del betroffene Räume.

Für eine integrierte Entwicklung 
ländlicher Räume ist es notwendig, 
Ressortzuständigkeiten besser zu 
koordinieren. Innerhalb der Bundes-
regierung wird ein Schwerpunkt für 
ländliche Räume, Demografie und 
Daseinsvorsorge gebildet.

Wir werden gemeinsam mit den 
Unternehmen und Verbänden, den 
Kommunen und den Gewerkschaften 
eine Plattform ins Leben rufen, um 
neue Perspektiven für den Einzelhan-
del aufzuzeigen — sowohl um die Ver-
ödung unserer Innenstädte zu verhin-
dern, als auch um die Versorgung im 
ländlichen Raum zu gewährleisten.
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Wohnungsmarkt
Mehr Wohnraum zu bezahlbaren Preisen

Koalitionsvertrag - Auszüge mit kommunalem Bezug

Einen wichtigen Beitrag für mehr 
Wohnbauland können nicht mehr 
benötigte Konversionsliegenschaften 
im öffentlichen Eigentum leisten. Die 
Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben wird die Kommunen auch wei-
terhin dabei unterstützen. So wird 
mit Rücksicht auf die vielen am 
Gemeinwohl orientierten Vorhaben 
der Kommunen, wie der Schaffung 
bezahlbaren Wohnraums und einer 
lebendigen Stadt, eine verbilligte 
Abgabe von Grundstücken realisiert. 
So können auf der Grundlage eines 
Haushaltvermerks Konversionslie-
genschaften verbilligt abgegeben 
werden. Das Gesamtvolumen ist auf 
höchstens 100 Millionen Euro für die 
nächsten vier Jahre begrenzt. Zukünf-
tig sollen zudem Kommunen zur 
Beschleunigung von Verkaufsverfah-
ren gegenüber der BImA auch das Ins-
trument von Besserungsschein ver-
stärkt nutzen können.

Wir setzen auf eine Wiederbele-
bung des Sozialen Wohnungsbaus. 
Wir unterstützen die hierfür zustän-
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digen Länder bis Ende 2019 mit jähr-
lich 518 Millionen Euro. Zugleich 
erwarten wir von den Ländern, dass 
sie diese Mittel zweckgebunden für 
den Bau neuer Sozialwohnungen, 
neue Sozialbindungen sowie für die 
sozialverträgliche Sanierung des 
Wohnungsbestandes einsetzen und 
diese Vorhaben zusätzlich mit eige-
nen Mitteln unterstützen — doku-
mentiert in einem ausführlichen 
Berichtssystem an den Bund.

Damit Wohnraum insbesondere in 
Städten mit angespannten Woh-
nungsmärkten bezahlbar bleibt, räu-

men wir den Ländern für die Dauer 
von fünf Jahren die Möglichkeit ein, 
in Gebieten mit nachgewiesenen 
angespannten Wohnungsmärkten bei 
Wiedervermietung von Wohnraum 
die Mieterhöhungsmöglichkeiten auf 
maximal zehn Prozent über der orts-
üblichen Vergleichsmiete zu 
beschränken.

Die Initiative zur Schaffung zusätz-
lichen studentischen Wohnraums 
setzen wir fort.
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Mobilität
Der Bund ein verlässlicher Partner der Kommunen

Koalitionsvertrag - Auszüge mit kommunalem Bezug

Der Bund bleibt ein verlässlicher Part-
ner der Kommunen bei der Finanzie-
rung des kommunalen Verkehrs. Von 
den Ländern erwarten wir im Gegen-
zug, dass sie die Mittel zweckgebun-
den für Verkehrswegeinvestitionen 
einsetzen (ÖPNV-Infrastruktur und 
kommunaler Straßenbau). Wir stre-
ben eine verlässliche Anschlussfinan-
zierung für das Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetz-Bundesprogramm 
für die Zeit nach 2019 an. Wir werden 
diese Frage im Rahmen der Reform 
der Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
beraten.

Für besonders dringende und 
schnell umzusetzende überregional 
bedeutsame Vorhaben wird im neuen 
BVWP und in den Ausbaugesetzen für 
die Verkehrsträger Schiene, Straße 
und Wasserstraße ein „nationales Pri-
oritätenkonzept“ definiert. In diese 
Projekte sollen künftig als Zielgröße 
80 Prozent der Mittel für den Neu- 
und Ausbau fließen. Dazu gehören der 
Ausbau hoch belasteter Knoten, See-
hafenhinterlandanbindungen und 
Hauptachsen, die Schließung wichti-
ger überregional bedeutsamer Netzlü-
cken sowie die Einbindung transeuro-
päischer und in völkerrechtlichen 
Verträgen vereinbarter Verkehrsach-
sen.

Für die Verkehrsinfrastruktur des 
Bundes schaffen wir eine verlässliche 
Finanzierungsgrundlage. Wir werden 
in den nächsten vier Jahren die Bun-
desmittel für Verkehrsinfrastruktur 
substanziell erhöhen.

Den Verkehrsträger Schiene wollen 
wir weiter stärken und ausbauen. Wir 
wollen eine leistungsfähige Schie-
neninfrastruktur und moderne sowie 
barrierefreie Bahnhöfe.

Wir bringen zeitnah Planungen auf 
den Weg, um durch gezielte Engpass-
beseitigung die Kapazität des Schie-
nengüterverkehrs deutlich zu erhö-
hen.

Um die Finanzierung des Schie-
nenpersonennahverkehrs langfristig 
zu sichern, werden wir die Regionali-
sierungsmittel für den Zeitraum ab 
2019 auf eine neue Grundlage stellen. 
Von den Ländern erwarten wir, dass 

sie einen effizienten Mitteleinsatz 
nachweisen und Anreize für gute 
Qualität und für einen Zuwachs an 
Fahrgästen schaffen.

Wir werden Innovationen voran-
treiben, um den Umweltvorteil des 
ÖPNV auszubauen. Wir unterstützen 
die bundesweite Einführung des Elek-
tronischen Tickets und ein verbesser-
tes bundesweites Fahrgastinformati-
onssystem. Mit Blick auf den 
ländlichen Raum wollen wir die Rah-
menbedingungen für alternative 
Bedienformen wie Ruf- und Bürger-
busse verbessern und die Entwick-
lung innovativer Mobilitätsansätze 
vor Ort unterstützen.

Wir wollen den Anteil des Fahrrad-
verkehrs als umweltfreundliche 
Mobilitätsalternative weiter steigern.

Ausgerichtet an den Zielen des 
Nationalen Radverkehrsplans 2020 
werden wir den breiten gesellschaftli-
chen Dialog über neue Wege und 
Umsetzungsstrategien zur Radver-
kehrsförderung intensivieren. Das 
Radwegenetz an Bundesverkehrswe-
gen werden wir weiter ausbauen und 
die gesetzliche Grundlage für den 
Radwegebau an Betriebswegen unse-
rer Bundeswasserstraßen schaffen. 
Um die Verkehrssicherheit im Rad-
verkehr zu stärken, wollen wir an 
Bundesfernstraßen durch eine opti-
mierte Infrastrukturplanung der Bil-

dung von Unfallschwerpunkten vor-
beugen und bestehende beseitigen. 
Zukunftsweisende Projekte an der 
Schnittstelle ÖPNV/Carsharing/Fahr-
rad werden wir weiter fördern.

Wir halten an dem Ziel fest, 
Deutschland zum Leitmarkt und 
Leitanbieter für E-Mobilität zu 
machen.

Am Ziel, eine Million Elektroautos 
in allen unterschiedlichen Varianten 
für Deutschlands Straßen bis zum 
Jahr 2020, wollen wir festhalten. Den 
Aufbau der entsprechenden Lade- 
und Tankstelleninfrastruktur treiben 
wir voran.

Im Straßenverkehrsrecht schaffen 
wir die Möglichkeit, dass Kommunen 
Parkplätze rechtssicher für Carsha-
ring-Autos und Elektroautos auswei-
sen können.

Die von uns geförderte Mobilitäts-
forschung wird zukünftig verstärkt 
die gesamte Breite von Mobilitätsan-
geboten auch unter gesellschafts- und 
sozialwissenschaftlichen Aspekten in 
den Blick nehmen. Bei der Automobil-
forschung sehen wir die Herausforde-
rungen für die Forschung — im Kon-
text   der Plattform Elektromobilität 
— weiterhin vor allem bei der Ener-
giespeicherung und dem Energiever-
brauch unter Praxisbedingungen.
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Hochwasserschutz
Wohnort-Attraktivität an den Flüssen erhalten

Koalitionsvertrag - Auszüge mit kommunalem Bezug

Das nationale Hochwasserschutzpro-
gramm wird vorangetrieben, die 
Chancen der Entwicklung von Fluss-
auen unter Naturschutzaspekten 
berücksichtigt und für einen fairen 
Ausgleich mit Interessen der Land-
wirtschaft gesorgt.

Wir werden bis Ende 2014 mit den 
Bundesländern ein Nationales Hoch-
wasserschutzprogramm unter Koor-
dinierung des Bundes erarbeiten. 
Schwerpunkt sind überregionale 
Maßnahmen für präventiven Hoch-
wasserschutz sowie einheitliche Maß-
stäbe für den Hochwasserschutz an 
unseren Flüssen. Es wird ein Sonder-
rahmenplan „Präventiver Hochwas-
serschutz“ aufgelegt.

Wir werden einen Bundesraum-
ordnungsplan zum Hochwasser-
schutz erstellen, in dem länderüber-
greifende Standards hinsichtlich 
hochwassergefährdeter Gebiete, 
Rückzugsräumen, Poldern etc. entwi-
ckelt werden.

Für den Bau von Hochwasser-
schutzanlagen werden wir die Mög-
lichkeiten für beschleunigte Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren 
ausschöpfen. Hierzu wollen wir 
gemeinsam mit den Ländern sowohl 
bundes- wie landesrechtliche Rege-

lungen auf den Prüfstand stellen und 
anpassen. Mit unseren europäischen 
Nachbarländern werden wir in einen 
intensiven Dialog zum Hochwasser-
schutz eintreten.

Flächeninanspruchnahme
Bis 2020 Reduzierung auf 30 ha pro Tag

„Gebrauchen aber nicht verbrau-
chen“ ist das Prinzip beim Umgang 
mit der begrenzten Ressource Boden. 
Gemäß der nationalen Nachhaltig-
keitsstrategie wollen wir die Flächen-
neuinanspruchnahme bis 2020 auf 
höchstens 30 Hektar pro Tag begren-
zen. Wir werden u. a. prüfen, wie wir 
sinnvolle Nutzungsmischungen in 
innerstädtischen Gebieten mit 
begrenztem Flächenpotential weiter 
fördern können.

Den Modellversuch zum Handel 
mit Flächenzertifikaten werden wir 
weiter begleitet sowie Planungsinst-
rumente weiterentwickeln und auf 
Demografiefestigkeit achten.
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Ausbau erneuerbarer Energien
Ausbaupfade müssen aufeinander abgestimmt werden

Koalitionsvertrag - Auszüge mit kommunalem Bezug

Die Koalition strebt eine schnelle 
und grundlegende Reform des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes (EEG) an 
und legt sie bis Ostern 2014 dem Kabi-
nett vor mit dem Ziel einer Verab-
schiedung im Sommer 2014, um ver-
lässliche Rahmenbedingungen in der 
Energiepolitik zu schaffen.

Wir werden eine Länderöffnungs-
klausel in das Baugesetzbuch (BauGB) 
einfügen, die es ermöglicht, länder-
spezifische Regeln über Mindestab-
stände zur Wohnbebauung festzule-
gen.

Die konventionel-
len Kraftwerke 
(Braunkohle, Stein-
kohle, Gas) als Teil 
des nationalen Ener-
giemixes sind auf 
absehbare Zeit 
unverzichtbar.

Wir brauchen ver-
schiedene Mechanis-
men, mit denen die 
jeweils erforderli-
chen Kapazitäten 
langfristig am Markt 
gehalten werden 
können.

Derzeit verfügen 
wir deutschlandweit 
über ausreichend 
Kraftwerke. Allerdings könnte sich 
diese Situation bis zum Ende des 
Jahrzehntes ändern. Es ist mittelfris-
tig ein Kapazitätsmechanismus zu 
entwickeln, unter dem Gesichtspunkt 
der Kosteneffizienz im Einklang mit 
europäischen Regelungen und unter 
Gewährleistung wettbewerblicher 
und technologieoffener Lösung.

Die rechtlichen und finanziellen 
Bedingungen für die umweltfreundli-
che Kraft-Wärme-Kopplung wollen 
wir so gestalten, dass der KWK-Anteil 
auf 25 Prozentbis 2020 ausgebaut 
wird.

Die stark schwankende Einspei-
sung Erneuerbarer Energien erfordert 
einen Ausgleich durch verschiedene 
Flexibilitätsoptionen, wie z. B. Last-
management, power-to-heat und 
Speicher. Um die erforderliche kon-

ventionelle Reservekapazität zuver-
lässig abschätzen zu können, wird die 
Koalition in den kommenden Jahren 
technisch und wirtschaftlich verfüg-
bare Speicherpotenziale prüfen. 
Künftig wird ein Mix verschiedener 
Stromspeicher erforderlich sein. Die 
dafür nötigen Rahmenbedingungen 
sind technologieneutral zu gestalten.

Mittel- bis langfristig steigt der 
Bedarf nach neuen Speichern. Bei 
einem hohen Anteil an Erneuerbaren 
Energien brauchen wir auch Langzeit-
speicher, die saisonale Schwankun-

gen ausgleichen können, wie z. B. 
power-to-gas. Mit den aktuellen und 
weiteren Demonstrationsprojekten 
werden wir die Technologie Schritt 
für Schritt weiterentwickeln, optimie-
ren und zur Marktreife bringen. Das 
bereits angelegte Forschungspro-
gramm wird fortgeführt.

Netzausbau und Ausbau der Erneu-
erbaren bedingen einander. Damit 
beides synchron läuft, sollte der Netz-
ausbau zukünftig auf Basis des ver-
bindlichen Ausbaupfads für Erneuer-
bare Energien erfolgen.

Die Optimierungspotenziale bei 
Bestandsnetzen sollen ausgeschöpft 
werden. Damit werden die Aufnah-
mekapazität des Netzes für die Erneu-
erbaren gesteigert, die Effizienz 
erhöht und die Kosten gesenkt.

Für den Ausbau der Stromnetze 
muss bei den betroffenen Anliegern 
um Akzeptanz geworben werden. 
Neben frühzeitiger und intensiver 
Konsultation der Vorhaben kann dazu 
auch eine finanziell attraktive Beteili-
gung von betroffenen Bürgerinnen 
und Bürgern an der Wertschöpfung 
sowie eine Überprüfung der derzeiti-
gen Entschädigungspraxis beitragen.

Wir werden das Bewertungsver-
fahren bei Neuvergabe (z. B. bei der 
Rekommunalisierung) der Verteil-
netze eindeutig und rechtssicher 

regeln sowie die Rechtssi-
cherheit im Netzübergang 
verbessern.

Den Einsatz umweltto-
xischer Substanzen bei der 
Anwendung der Fracking-
Technologie zur Aufsu-
chung und Gewinnung 
unkonventionaller Erdgas-
lagerstätten lehnen wir ab.

Über Anträge auf Geneh-
migung kann erst entschie-
den werden, wenn die 
nötige Datengrundlage zur 
Bewertung vorhanden ist 
und zweifelsfrei geklärt ist, 
dass eine nachteilige Ver-
änderung der Wasserbe-
schaffenheit nicht zu 

befürchten ist.

Auch die Entsorgung des Flowback 
aus Frack-Vorgängen mit Einsatz 
umwelttoxischer Chemikalien in Ver-
senkbohrungen ist wegen fehlender 
Erkenntnisse über die damit verbun-
denen Risiken derzeit nicht verant-
wortbar.

Die Energieforschung wird konse-
quent auf die Energiewende ausge-
richtet. Voraussetzung hierzu sind 
Forschung und Entwicklung für intel-
ligente Lösungen insbesondere in den 
Bereichen Energieeffizienz, Energie-
einsparung, Erneuerbare Energien 
und Versorgungssysteme (u. a. Spei-
cher, Netze und Systemdienstleistun-
gen durch erneuerbare Energien).

www.flickr.com - Joseph Dernbecher (CC BY-NC-SA 2.0)



15 | Kommunal relevant | Dezember 2013

Gebäudesanierung und Energieeffizienz
Entscheidende Beiträge zur Energiewende

Koalitionsvertrag - Auszüge mit kommunalem Bezug

Das KfW-Programm zur energetischen 
Gebäudesanierung wollen wir aufsto-
cken, verstetigen und deutlich verein-
fachen.

Zur Förderung sinnvoller und kos-
teneffizienter Maßnahmen werden 
wir einen Schwerpunkt auf eine fach-
lich fundierte und unabhängige Ener-
gieberatung legen und diese entspre-
chend fördern.

Dazu setzen wir auf einen woh-
nungspolitischen Dreiklang aus einer 
Stärkung der Investitionstätigkeit, 
einer Wiederbelebung des Sozialen 
Wohnungsbaus und einer ausgewoge-
nen mietrechtlichen und sozialpoliti-
schen Flankierung. Alle Maßnahmen 
werden wir in einem Aktionspro-
gramm zur Belebung des Wohnungs-
baus und der energetischen Gebäu-
desanierung zusammenfassen. Wir 
streben dazu ein Bündnis mit den 

Ländern, Kommunen und allen rele-
vanten gesellschaftlichen Akteuren 
an.

Das KfW-Programm zur energeti-
schen Stadtsanierung schreiben wir 
fort und werben bei den Ländern für 
zusätzliche Finanzierungsbeiträge.

Wir werden das energieeffiziente 
Bauen und Sanieren als entscheiden-
den Beitrag zur Energiewende weiter 
fördern und wollen dafür sorgen, dass 
qualitätsvolles, energiesparendes 
Wohnen für alle bezahlbar bleibt.

Selbtbestimmt älter werden
Politik für alle Generationen wahrt den sozialen Zusammenhalt
Gemeinsam mit Kommunen, Ländern 
und Sozialpartnern gestalten wir Poli-
tik für alle Generationen und wahren 
dabei den sozialen Zusammenhalt in 
unserem Land. Hierzu entwickeln wir 
die Demografiestrategie der Bundes-
regierung weiter. Mit ihr erarbeiten 
wir Lösungsansätze der verschiede-
nen Ebenen und Akteure und verabre-
den Beiträge der Partner.

Das erfolgreiche Konzept der Mehr-
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generationenhäuser werden 
wir weiterentwickeln und 
deren Finanzierung versteti-
gen. Sie sollen sich in ihrer 
individuellen Ausprägung zu 
einem übergreifenden Dach 
und Ankerpunkt des sozialen 
Miteinanders und der Teilhabe 
vor Ort auch zum Beispiel unter 
Einbeziehung von Pflegestütz-
punkten als Sorgende Gemein-
schaften entwickeln. Deshalb 
werden wir die Voraussetzun-
gen schaffen, um eine dauer-
hafte Zukunft der Mehrgenera-
tionenhäuser zu sichern und 
gemeinsam mit Ländern und 

Kommunen prüfen, unter welchen 
Voraussetzungen die Mehrgeneratio-
nenhäuser möglichst in allen Kom-
munen etabliert werden können.

Zum Thema „Sorge und Mitverant-
wortung in der Kommune – Aufbau 
und Sicherung zukunftsfähiger 
Gemeinschaften“ wird eine Kommis-
sion von Sachverständigen unter 
breiter Beteiligung der Verbände und 
der Öffentlichkeit bis zum Frühjahr 

2014 den Siebten Altenbericht erar-
beiten.

Wir wollen die Schaffung von mehr 
generationengerechtem Wohnraum 
unterstützen. Gerade ältere Menschen 
benötigen barrierefreie und -arme 
Wohnungen und ein Wohnumfelder, 
um selbstbestimmt und altersgerecht 
wohnen zu können. Zur Förderung 
des generationengerechten Umbaus 
werden wir ein neues Programm 

„Altersgerecht Umbauen“ auf-
legen, mit Investitionszu-
schüssen ausstatten und damit 
das bestehende KfW-Darlehen-
sprogramm ergänzen. Im CO2-
Gebäudesanierungsprogramm 
soll bei zusätzlichen Maßnah-
men zum altersgerechten und 
barrierefreien Umbauen ein 
Förderbonus verankert wer-
den.

Gemeinschaftliche Wohn-
formen von älteren Menschen 
wollen wir unterstützten und 
modellhaft fördern.

www.flickr.com - Stefan Jürgensen (CC BY-NC-ND 2.0)
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Bildung und Betreuung
Weitere Bundesbeteiligung bei Ausbau der U3-Betreuung

Koalitionsvertrag - Auszüge mit kommunalem Bezug

Wir wollen die Qualität der Kinderta-
gesbetreuung weiter vorantreiben. 
Ziel ist es, Fragen der Personalausstat-
tung, Qualifikation und Weiterbil-
dung der Fachkräfte, des Fachkräfte-
angebots sowie der Sprachbildung zu 
regeln.

Wir wollen die Ganztagsbetreuung 
in Kindertageseinrichtungen schritt-
weise ausbauen.

Bund und Länder werden zur wei-
teren Realisierung des Rechtsan-
spruchs U 3 ein drittes Investitions-
programm auflegen.

Wir werden noch aktiver für den 
Nutzen betrieblicher Kinderbetreu-
ungsangebote werben. Um einen kon-
kreten Anreiz für Unternehmen zur 
Einrichtung betrieblicher Kinderbe-
treuungsgruppen zu setzen, werden 
wir das Förderprogramm „Betriebli-
che Kinderbetreuung“ fortsetzen.

Wir werden die 36 Monate Eltern-
zeit flexibler gestalten. Dazu sollen 
auch ohne die Zustimmung des 
Arbeitgebers nach angemessener vor-
heriger Anmeldung zukünftig 24 statt 
12 Monate zwischen dem 3. bis 14. 
Lebensjahr des Kindes (bisher 8. 
Lebensjahr) von Müttern und Vätern 
in Anspruch genommen werden kön-
nen.

Zur Weiterentwicklung des Eltern-
geldes soll das „ElterngeldPlus“ einge-
führt werden. Mit einem „Elterngeld-
Plus“ wollen wir Eltern für die Dauer 
von bis zu 28 Monaten die bestmögli-

che Inanspruchnahme des Elterngel-
des in Kombination mit einer nicht 
geringfügigen Teilzeittätigkeit ermög-
lichen und damit den Wiedereinstieg, 
vor allem für Alleinerziehende, 
erleichtern. 

Mit dem ElterngeldPlus werden wir 
einen Partnerschaftsbonus z. B. in 
Höhe von zehn Prozent des Elterngel-
des einführen. Ihn erhalten alle 
Elterngeldbeziehenden, die beide par-
allel 25-30 Wochenstunden arbeiten.

Wir brauchen starke Jugendämter 
und eine funktionierende Partner-
schaft mit der freien Jugendhilfe. Wir 
werden daher die Steuerungsinstru-
mente der Jugendämter deutlich ver-
bessern und gleichzeitig die Rechte 
der Kinder und ihrer Familien sicher-
stellen, sowie sozialraumorientierte 

und präventive Ansätze verfolgen. 
Dazu wollen wir mit Ländern, Kom-
munen und Verbänden in einen Qua-
litätsdialog treten und uns über die 
Weiterentwicklung in wichtigen 
Handlungsfeldern der Kinder- und 
Jugendhilfe verständigen.

Zur Förderung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf wollen wir 
Hochschulen und Wissenschaftsor-
ganisationen bei der Etablierung 
familienfreundlicher Strukturen wei-
ter unterstützen.

Wir wollen die Investitionen in Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung 
im Zusammenwirken von Bund, Län-
dern und Gemeinden verstärken, 
damit in unserer Gesellschaft Teil-
habe, Integration und Bildungsge-
rechtigkeit verwirklicht werden und 
unser Wohlstand auch künftigen 
Generationen erhalten bleibt.

Wir werden mit den Ländern und 
Akteuren aus allen Bildungsbereichen 
eine gemeinsame Strategie „Digitales 
Lernen“, die die Chancen der neuen 
Medien für gute Bildung entschlossen 
nutzt, entwickeln und umsetzen.

Wir appellieren an die Tarifpartner, 
Telearbeitsmodelle zu fördern und 
entsprechend auszubauen, sowie 
tarifvertragliche Modelle zu finden, 
die die Rechte von Beschäftigten auf 
selbst zu bestimmende Telearbeits-
plätze stärken. Das Angebot an Telear-
beitsplätzen im öffentlichen Dienst 
werden wir weiter ausbauen.
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Gesundheit und Pflege
Lärmschutz — Luftqualität — Pflege

Koalitionsvertrag - Auszüge mit kommunalem Bezug

Das freiwillige Lärmsanierungspro-
gramm für Bestandsstrecken wird 
ausgebaut und rechtlich abgesichert. 
Der Gesamtlärm von Straße und 
Schiene muss als Grundlage für Lärm-
schutzmaßnahmen herangezogen 
werden. Der Stand der Technik zur 
Geräuschminderung muss konse-
quenter in die Praxis eingeführt wer-
den. Dazu werden wir verkehrsrecht-
liche Instrumente weiterentwickeln 
sowie Anreize setzen. Der Schienen-
lärm soll bis 2020 deutschlandweit 
halbiert werden.

Die Akzeptanz für Mobilität und 
die weitere Modernisierung der Infra-
struktur hängt entscheidend davon 
ab, dass die Lärmbelastung reduziert 
wird. Wir werden deshalb den Schutz 
vor Verkehrslärm deutlich verbessern 
und Regelungen für verkehrsträger-
übergreifenden Lärmschutz an Bun-
desfernstraßen und Bundesschienen-
wegen treffen.

Den Schienenlärm wollen wir bis 
2020 deutschlandweit halbieren. Ab 
diesem Zeitpunkt sollen laute Güter-
wagen das deutsche Schienennetz 
nicht mehr befahren dürfen.

Wir werden rechtlich klarstellen, 
dass die in der vergangenen Legisla-
turperiode für Schienenneubaustre-
cken um 5 dB(A) verschärften Lärm-
grenzwerte auch für umfassende 
Streckenertüchtigungen im Bestands-
netz, die neue Planfeststellungsver-
fahren erforderlich machen, gelten.

Die Mittel für die Lärmschutzpro-
gramme im Bereich Straße werden 
erhöht.

Wir wollen den Schutz vor Flug-
lärm verbessern. Dies soll u. a. durch 
nach Lärm gestaffelte Flughafenge-
bühren und durch die Erarbeitung 
eines nationalen Luftverkehrskon-
zeptes erreicht werden. […] Bei Festle-
gung von Flugverfahren und Flugver-
kehrskontrollfreigaben wird der 
Lärmschutz insbesondere in den 
Nachtstunden verbessert. Wir schaf-
fen verbesserte Transparenz und 
Beteiligung der Kommunen und 
Öffentlichkeit bei der Festlegung von 
Flugrouten. […]Lärm- und Schadstoff-
minderungsziele sollen insbesondere 

auch durch technische Innovationen 
im Luftverkehr erreicht werden.

Beim Luftverkehr setzen wir vor-
rangig auf eine Reduzierung des Flug-
lärms an der Quelle, eine bestmögli-
che Flächennutzung im Umfeld sowie 
auf lärmreduzierende flugbetriebli-
che Verfahren. Von den Fluggesell-
schaften erwarten wir, dass sie die 
Modernisierung der Flotten mit 
emmissionsarmen Flugzeugen inten-
sivieren. Im Luftverkehrsgesetz ver-
ankern wir eine stärkere Differenzie-
rung nach Flugzeugtypen und eine 
deutlichere Spreizung der Tag- und 
Nachttarife bei lärmabhängigen Flug-
hafenentgelten.

Wir wollen die Luftqualität verbes-
sern, Schadstoffe bereits an der Quelle 
mit innovativen Techniken reduzie-
ren und dazu auch die Umrüstung mit 
Rußpartikelfiltern für Pkw und leichte 
Nutzfahrzeuge weiter fördern.

Pflege im Sozialraum braucht qua-
lifizierte Dienste und Einrichtungen. 
Die Pflegearbeit der Angehörigen und 
Familien, engagierter Bürger und von 
Ehrenamtlichen soll durch qualifi-
zierte Dienste und Einrichtungen pro-
fessionell begleitet und ergänzt wer-
den.

Im Sinne einer sozialräumlichen 
Pflege, werden wir die Zuschüsse für 
Wohnumfeld verbessernde Maßnah-

men oder die Anschubfinanzierung 
für ambulant betreute Wohnformen 
ausbauen.

Wir werden in einer Bund-Länder-
Arbeitsgruppe unter Leitung des Bun-
desministeriums für Gesundheit klä-
ren, wie die Rolle der Kommunen bei 
der Pflege noch weiter gestärkt und 
ausgebaut werden kann. Insbeson-
dere soll geklärt werden, wie die Steu-
erungs- und Planungskompetenz für 
die regionale Pflegestruktur gestärkt 
werden kann.

Im Zusammenwirken mit städte-
planerischen Instrumenten sollen 
Sozialräume so entwickelt werden, 
dass pflegebedürftige Menschen so 
lange wie möglich in ihrem gewohn-
ten Umfeld verbleiben können. 

Außerdem sollen Kommunen stär-
ker in die Strukturen der Pflege ver-
antwortlich eingebunden werden. 
Hierfür kommen auf Grund ihres 
hohen sozialräumlichen Bezuges auf-
suchende und begleitende Pflegebera-
tung insbesondere in Pflegestütz-
punkten, Pflegekurse für Angehörige 
und ehrenamtliche Engagierte, die 
laufende Beratung der Empfänger von 
Pflegegeld sowie die Beteiligung bei 
der Leistungsgewährung für Infra-
struktur fördernde Maßnahmen in 
Betracht.
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Gesundheit und Pflege
Medizinische Versorgung — Stärkung des ländlichen Raums

Koalitionsvertrag - Auszüge mit kommunalem Bezug

Im Bereich der Gesundheit nutzen wir 
die Chancen der Digitalisierung und 
verstärken die Telemedizin, z. B. zur 
engen Betreuung von Risikopatien-
tinnen und -patienten oder chronisch 
Kranken.

Wir wollen den Einsatz und die 
Entwicklung von E-Care-Systemen in 
sog. Smart-Home-Umgebungen för-
dern, die älteren, pflegebedürftigen 
Menschen oder Menschen mit Behin-
derung die technische Unterstützung 
bieten, um ihnen den Alltag zu 
erleichtern.

Telemedizinische Leistungen sol-
len gefördert und angemessen vergü-
tet werden.

Zur Sicherstellung der flächende-
ckenden Versorgung wollen wir die 
Anreize zur Niederlassung in unter-
versorgten Gebieten weiter verbes-
sern. Darum werden wir unnötige 
bürokratische Anforderungen 
abbauen und die Rahmenbedingun-
gen für Zulassungen für Ärztinnen 
und Ärzte und Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten flexibilisie-
ren.

Die Möglichkeit zur Zulassung von 
Krankenhäusern zur ambulanten Ver-
sorgung in unterversorgten Gebieten 
wird verbessert.

Die Förderung von Praxisnetzen 
wollen wir verbindlich machen und 
ausbauen.

Wir wollen auch in der Zukunft die 
Rolle des Hausarztes fördern und die 
hausärztliche Versorgung weiter stär-
ken. Die von Fachärztinnen und Fach-
ärzten erbrachten hausärztlichen 
Leistungen sollen zukünftig nicht den 
hausärztlichen Teil der Gesamtvergü-
tung mindern. Dies gilt umgekehrt für 
von Hausärztinnen und Hausärzten 
erbrachte fachärztliche Leistungen.

Künftig werden auch arztgruppen-
gleiche Medizinische Versorgungs-
zentren zugelassen. Außerdem wird 
es auch Kommunen ermöglicht, 
Medizinische Versorgungszentren zu 
gründen.

Der Einsatz von qualifizierten 
nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen, 

die delegierte ärztliche Leistungen 
erbringen, soll flächendeckend 
ermöglicht und leistungsgerecht ver-
gütet werden. Modellvorhaben zur 
Erprobung neuer Formen der Substi-
tution ärztlicher Leistung sollen auf-
gelegt und evaluiert werden. Je nach 
Ergebnis werden sie in die Regelver-
sorgung überführt.

Die Krankenkassen bleiben gesetz-
lich verpflichtet, hausarztzentrierte 
Versorgung anzubieten. Die haus-
arztzentrierte Versorgung wird wei-
terentwickelt und um geeignete Inst-
rumente zur Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit und zur Qualitäts-
sicherung ergänzt. Die bestehenden 
Vergütungsbeschränkungen werden 
aufgehoben. Die strukturierten 
Behandlungsprogramme  müssen, 
soweit sie die Hausärzte betreffen, 
Bestandteil der Verträge zur haus-
arztzentrierten Versorgung sein. Dar-
über hinaus soll die fachärztliche Ver-
sorgung gestärkt werden.

Eine flächendeckende Kranken-
hausversorgung gehört zu den 
wesentlichen Elementen der Daseins-
vorsorge. Das Krankenhaus der 
Zukunft muss gut, gut erreichbar und 
sicher sein.

Nicht nur in Ballungsräumen, son-
dern auch in ländlichen Regionen 
muss die wohnortnahe Krankenhaus-
versorgung der Bevölkerung gewähr-

leistet sein. Hierzu wollen wir sicher-
stellen, dass auch Krankenhäuser in 
strukturschwachen Regionen ihren 
Versorgungsauftrag wahrnehmen 
können.

Wir wollen die Länder bei der Wei-
terentwicklung der Krankenhauspla-
nung von einer standortbasierten hin 
zu einer erreichbarkeitsorientierten 
Versorgungsplanung unterstützen.

Die ambulante Notfallversorgung 
konzentriert sich außerhalb der allge-
meinen Praxissprechzeiten auf die 
Krankenhäuser. Das macht eine 
Anpassung der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen und der entsprechen-
den Vergütung erforderlich. Wir stre-
ben dabei eine regelhafte Kooperation 
der Kassenärztlichen Vereinigungen 
und der Krankenhäuser zur Sicher-
stellung der ambulanten Notfallver-
sorgung an. In eine solche Koopera-
tion soll der Notdienst der Apotheken 
einbezogen werden.

Wir stehen für eine flächende-
ckende, innovative und sichere Arz-
neimittelversorgung in Deutschland. 
Der unmittelbare Zugang zu neuen 
Arzneimitteln für alle Versicherten in 
Deutschland ist ein hohes Gut.

Eine qualitativ hochwertige, 
sichere und wohnortnahe Arzneimit-
telversorgung erfordert freiberuflich 
tätige Apothekerinnen und Apotheker 
in inhabergeführten Apotheken. An 
dem bestehenden Mehr- und Fremd-
besitzverbot wird festgehalten.

Die Kooperation und Koordination 
aller Sozialversicherungsträger sowie 
der Länder und Kommunen werden 
über verpflichtende Rahmenverein-
barungen analog der Regelungen zur 
Förderung der Zahngesundheit (§ 21 
SGB V) und von Schutzimpfungen (§ 
20d Abs. 3 SGB 395 V) auf Landes-
ebene verbessert. Dabei sind bundes-
weit einheitliche Gesundheitsziele 
und Vorgaben zur Qualität und Evalu-
ation zu berücksichtigen. Länderprä-
ventionsansätze werden einbezogen.

Die Versorgungsforschung werden 
wir stärken, um vor allem die Alltags-
versorgung von Patienten zu verbes-
sern.www.flickr.com - moellerh (CC BY-NC 2.0)
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Ehrenamtliches Engagement
Bereicherung für kommunale Selbstverwaltung

Koalitionsvertrag - Auszüge mit kommunalem Bezug

Das ehrenamtliche Engagement sowie 
die Verbände im Bereich der Ver-
kehrssicherheitsarbeit unterstützen 
wir weiter, u. a. mit Sicherheitskam-
pagnen.

Wir wollen die Integration von 
Menschen mit Behinderungen in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt begleiten 
und so die Beschäftigungssituation 
nachhaltig verbessern. Dazu gehört 
auch die Anerkennung und Stärkung 
des ehrenamtlichen Engagements der 
Schwerbehindertenvertretungen.

Wir wollen die Partizipation 
Jugendlicher stärken. Wir wollen 
Anreize zur Stärkung partizipations-
fördernder Kommunalpolitik legen. 
Jugendhilfeausschüsse und Jugend-
hilfeplanung bieten Ansatzpunkte 
guter Jugendpolitik. Wir unterstützen 
das ehrenamtliche und freiwillige 
Engagement Jugendlicher und wollen 
für mehr Anerkennung sorgen.

Wir unterstützen die Selbstorgani-
sation Jugendlicher in Jugendverbän-
den. Sie sind unverzichtbar für eine 
lebendige Demokratie. Wir werden 
die Infrastruktur der Kinder- und 
Jugendarbeit sowie der Jugendver-
bandsarbeit und die politische und 
kulturelle Bildung auf Bundesebene 
stärken und dabei auch die besonde-
ren Bedürfnisse junger Menschen mit 
Migrationshintergrund in den Blick 
nehmen. Der Kinder- und Jugendplan 
des Bundes (KJP) ist das zentrale Inst-
rument, um eine bundeszentrale Inf-

rastruktur der Jugendverbände sicher 
zu stellen.

Freiwilligendienste sind eine 
besondere Form des Bürgerschaftli-
chen Engagements und Bildungs-
dienste. Wir wollen sie in ihrer 
bewährten Vielfalt und unter Wah-
rung ihrer hohen Qualität weiter ent-
wickeln und in zivilgesellschaftlicher 
Verantwortung ausbauen.

Der Erfolg des Bundesfreiwilligen-
dienstes zeigt, dass alle Altersgruppen 
einen Freiwilligendienst leisten kön-
nen und wollen. Wir wollen diesen 
Dienst weiterhin so gestalten, dass er 
generationenübergreifende Ansätze 
fördert und differenzierte Bildungs-
angebote macht. Wir wollen an den 
Erfolg des Bundesfreiwilligendienstes 
und der Jugendfreiwilligendienste 
anknüpfen und Menschen nachhaltig 

für bürgerschaftliches Engagement 
gewinnen.

Wir wollen für mehr Anerkennung 
für das bürgerschaftliche Engagement 
aller Generationen sorgen. Ein Signal 
der Anerkennung ist der Deutsche 
Engagementpreis.

Wir werden gemeinsam mit Län-
dern, Hochschulen, Kommunen und 
privaten Betrieben und anderen 
Akteuren die Anerkennungskultur für 
Freiwillige ausbauen. Wir werden 
durch die Ausstellung eines einheitli-
chen Freiwilligendienstausweis für 
alle Freiwilligen die Voraussetzungen 
für Vergünstigungen verbessern. Wir 
werden zur Stärkung der Anerken-
nungskultur ein Gesamtkonzept des 
freiwilligen Engagements entwickeln, 
das neben dem Bundesfreiwilligen-
dienst und den Jugendfreiwilligen-
diensten auch einen weiterentwickel-
ten Freiwilligendienst bei der 
Bundeswehr beinhaltet.

Wir werden das Ehrenamt als Basis 
des Zivil- und Katastrophenschutzes 
— insbesondere mit Blick auf die sozi-
alen und demografischen Verände-
rungen — fördern und stärken.

Zur Willkommens- und Anerken-
nungskultur gehört die interkultu-
relle Öffnung von Staat und Gesell-
schaft. Wir setzen uns dafür in allen 
Lebensbereichen ein, insbesondere 
im Bereich des ehrenamtlichen Enga-
gements (z. B. , Feuerwehr, Rettungs-
dienste) und der Kultur, im Sport und 
im Gesundheits- und Pflegebereich.
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Öffentliche Sicherheit und Katastrophenschutz
Steigerung der Standort-Attraktivität sicherer Kommunen

Koalitionsvertrag - Auszüge mit kommunalem Bezug

Zur Aufklärung von Sexual- und 
Gewaltverbrechen sollen bei Massen-
Gentests auch sogenannte Beinahe-
treffer verwertet werden können, 
wenn die Teilnehmer vorab über die 
Verwertbarkeit zulasten von Verwand-
ten belehrt worden sind. Zum Schutz 
der Bevölkerung vor höchstgefährli-
chen, psychisch gestörten Gewalt- 
und Sexualstraftätern, deren beson-
dere Gefährlichkeit sich erst während 
der Strafhaft herausstellt, schaffen wir 
die Möglichkeit der nachträglichen 
Therapieunterbringung. Die länger-
fristige Observation von entlassenen 
Sicherungsverwahrten stellen wir auf 
eine gesetzliche Grundlage.

Einbruchskriminalität verunsi-
chert die Menschen über die materiel-
len Schäden hinaus. Die Tätergruppen 
agieren zunehmend grenzüberschrei-

tend. Wir unterstützen nicht nur prä-
ventive Maßnahmen der Bürger, son-
dern bekämpfen diese 
Alltagskriminalität auch durch bes-
sere Zusammenarbeit der Polizeibe-
hörden auf Landes-, Bundes- und EU-
Ebene.

Wir werden das fachübergreifende 
Rahmenkonzept für den Zivilschutz 
an neuen Herausforderungen orien-
tiert fortentwickeln und das Leis-
tungsspektrum sowie die Aufgaben 
des Technischen Hilfswerks (THW) 
unter Berücksichtigung des Schutzes 
kritischer Infrastrukturen anpassen.

Wir stärken das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe als strategischen Knoten-
punkt des Bundes im Beziehungsge-
flecht aller Akteure im 
Bevölkerungsschutz.

Zuwanderung
Integration wichtig für Zusammenleben vor Ort
Wir wollen im nationalen Recht und 
im Rahmen der europarechtlichen 
Vorgaben durch Änderungen errei-
chen, dass Anreize für Migration in 
die sozialen Sicherungssysteme ver-
ringert werden.

Unter Berücksichtigung der Recht-
sprechung des Europäischen 
Gerichtshofs sollen Anspruchsvor-
aussetzungen und Leistungsaus-
schlüsse in der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende präzisiert werden.

Wir wollen die Akzeptanz für die 
Freizügigkeit in der EU erhalten. Wir 
werden deshalb der ungerechtfertig-
ten Inanspruchnahme von Sozialleis-
tungen durch EU-Bürger entgegen-
wirken.

Zur Verbesserung der Lebensbe-
dingungen in den Herkunftsstaaten 
werden wir uns dafür einsetzen, dass 
EU-Finanzmittel von den Herkunfts-
ländern abgerufen und zielgerichtet 
eingesetzt werden.

Die Armutswanderung führt in 
einzelnen großstädtisch geprägten 

Kommunen zu erheblichen sozialen 
Problemlagen bei der Integration, 
Existenzsicherung, Unterbringung 
und Gesundheitsversorgung. Wir 
erkennen die Belastung der Kommu-
nen bei der Bewältigung ihrer Aufga-
ben an. Besonders von Armutsmigra-
tion betroffene Kommunen sollen 
zeitnah die Möglichkeit erhalten, 
bestehende bzw. weiterzuentwi-
ckelnde Förderprogramme des Bun-
des (z. B. Soziale Stadt) stärker als bis-
her zu nutzen.

Vor dem Hintergrund der erheblich 
gestiegenen Zugangszahlen im Asyl-
bereich setzen wir uns — auch im 
Interesse der Schutzsuchenden — mit 
besonderem Vorrang für die Verkür-
zung der Bearbeitungsdauer bei den 
Asylverfahren ein. Die Verfahrens-
dauer bis zum Erstentscheid soll drei 
Monate nicht übersteigen. Im Inter-
esse eines wirkungsvollen Asylrechts 
muss auch schnell Klarheit bestehen, 
wer keinen Anspruch auf Schutz gel-
tend machen kann.

Wir werden das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge personell 
ausreichend ausstatten, damit ange-
sichts steigender Asylbewerberzahlen 
zügige und rechtsstaatliche Asylver-
fahren gewährleistet sind.

Wir wollen die Westbalkanstaaten 
Bosnien und Herzegowina, EjR Maze-
donien und Serbien als sichere Her-
kunftsstaaten im Sinne von § 29a 
Asylverfahrensgesetz einstufen, um 
aussichtslose Asylanträge von Ange-
hörigen dieser Staaten schneller bear-
beiten und ihren Aufenthalt in 
Deutschland schneller beenden zu 
können.

Zur konsequenten Rückführung 
nicht schutzbedürftiger Menschen 
werden wir eine abgestimmte Strate-
gie begründen.

Der Zugang zum Arbeitsmarkt wird 
für Asylbewerber und Geduldete nach 
drei Monaten erlaubt.

Asylbewerbern und Geduldeten 
werden wir in Zusammenarbeit mit 
den Ländern den frühen Spracher-
werb ermöglichen.
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Kulturförderung
Vielfältige Aufgaben zur Unterstützung der Kommunen

Koalitionsvertrag - Auszüge mit kommunalem Bezug

Die für die Baukultur und den Denk-
malschutz bereitgestellten Mittel 
werden wir auf sachgerechtem 
Niveau fortführen. An der steuerli-
chen Förderung von Baudenkmälern 
und Gebäuden in Sanierungsgebieten 
und städtebaulichen Entwicklungs-
bereichen halten wir fest.

Bund und Länder sollten bei der 
Planung und Finanzierung künftig 
intensiver und systematischer 
zusammenwirken (kooperativer Kul-
turföderalismus). Dazu soll ein regel-
mäßiger Austausch zwischen Bund, 
Ländern und Kommunen etabliert 
werden. Die Kulturstiftungen des 
Bundes und der Länder sind einzube-
ziehen.

Der Bund fördert national bedeut-
same Kultureinrichtungen. Für eine 
Bundesbeteiligung sind Förderkrite-
rien zu erarbeiten, um eine systema-
tisch und eindeutig strukturierte För-
derkulisse zu erreichen. Für die 
bisher geförderten Einrichtungen 
bedarf es langfristiger Finanzierungs-
perspektiven auch über 2019 hinaus. 
Die Koalition wird das Programm 
„Invest Ost – Investitionen für natio-

nale Kultureinrichtungen in Ost-
deutschland“ fortsetzen.

Das bewährte Gedenkstättenkon-
zept des Bundes ist weiterzuentwi-
ckeln. Besondere Bedeutung misst die 
Koalition der Zeitzeugenarbeit, der 
politischen Bildung sowie der Wir-
kung authentischer Orte bei.

Auch der der Erhalt von Denkmä-
lern ist eine gesamtstaatliche Auf-

gabe. Der Bund wird die Denkmal-
schutz-Sonderprogramme sowie das 
Programm „National wertvolle Kul-
turdenkmäler“ fortsetzen.

Zu den herausragenden internatio-
nalen Stätten unserer Denkmal-
schutzlandschaft zählen die UNESCO-
Welterbestätten. Der Bund wird den 
dafür zuständigen Ländern bei deren 
Pflege und Erhaltung weiterhin ein 
verlässlicher Partner sein.

Tourismus
Unterstützung mit bewährten Förderinstrumenten
Um qualifizierte Fachkräfte muss sich 
das Gastgewerbe, etwa durch verbes-
serte Ausbildungsanstrengungen, 
verstärkt bemühen.

Der Ausbau der touristischen Infra-
struktur muss mit den vorhandenen 
und bewährten Förderinstrumenta-
rien weiter unterstützt werden.

Die Deutsche Zentrale für Touris-
mus (DZT) soll die internationale Ver-
marktung des Reiselands Deutsch-
land auf dem bisherigen Niveau 
weiter unterstützen und auch dazu 
beitragen, die Bekanntheit von bis-
lang weniger frequentierten Touris-
musgebieten zu erhöhen.

Wir wollen eine „Initiative Kultur-
tourismus“ ins Leben rufen und in 
Zusammenarbeit mit den Ressorts 
Kultur und Wirtschaft gestalten. 
Wesentliche Ziele sind, Akteure aus 
den Feldern Kultur und Tourismus in 
ihrem Zusammenwirken zu qualifi-
zieren sowie Modellprojekte und 
innovative Kooperationsformen zu 
fördern.
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Fachkräftebedarf sichern
Kommunen profitieren indirekt von guter Wirtschaftspolitik

Koalitionsvertrag - Auszüge mit kommunalem Bezug

Die arbeitsmarktpolitischen Anstren-
gungen sollen verstärkt auf junge 
Menschen ausgerichtet sein, die wir 
so früh wie möglich auf einen erfolg-
reichen Einstieg in das Berufsleben 
vorbereiten wollen.

Wir werden die nachhaltige Integ-
ration von Migrantinnen und Migran-
ten in den Arbeitsmarkt fördern. Inst-
rumente hierfür sind eine verstärkte 
Bildungsbeteiligung, Netzwerke, Pro-
gramme zur Integration und Nach-
qualifizierung, eine bessere Anerken-
nung von Bildungsabschlüssen sowie 
eine fachgerechte Beratung.

Wir setzen uns dafür ein, dass die 
Bundesagentur für Arbeit ihre Unter-
stüt-zungsangebote für Berufsrück-
kehrende weiterentwickelt. Vor allem 
in der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende wird ein besonderer Fokus auf 
Alleinerziehenden und Langzeitar-
beitslosen gelegt. Personen in der 
„Stillen Reserve“ sollen durch gezielte 
Ansprache aktiviert werden. Für viele 
junge Eltern sind arbeitsmarktpoliti-
sche Maßnahmen und Berufsausbil-
dung in Teilzeit der richtige Weg.

[…] Deswegen wollen wir 
Geringqualifizierte und Langzeitar-
beitslose verstärkt in existenzsi-
chernde Arbeit vermitteln, sie passge-
nau qualifizieren und begleiten sowie 
bei Bedarf auch nachgehend betreuen 
und dafür die notwendigen Rahmen-
bedingungen schaffen.

Die Steuerung in der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende soll verstärkt 
auf das Ziel „Vermeidung von Lang-
zeitleistungsbezug“ und die Mittel-
verteilung stärker auf Wirkungsorien-
tierung ausgerichtet werden.

Die beste und effizienteste Vor-
sorge gegen Ausbildungsabbrüche 
und lange Zeiten von Arbeitslosigkeit 
im Lebensverlauf sind passgenaue 
und tragfähige Übergänge von der 
Schule in Ausbildung und Beruf. 
Daher wollen wir den erfolgreichen 
Ausbildungs- und Berufseinstieg für 
leistungsschwache Jugendliche 
erleichtern und gezielt begleiten.

Weil künftig nur eine ausreichende 
Qualifizierung nachhaltig vor Arbeits-

losigkeit schützt und der Fachkräfte-
bedarf absehbar steigt, wollen wir 
gezielt in die Nachqualifizierung jun-
ger Erwachsener ohne Berufsab-
schluss investieren. Deswegen wer-
den wir die Initiative „AusBildung 
wird was - Spätstarter gesucht“ als 
Programm „2. Chance“ engagiert fort-
führen.

Wir werden den Ausbildungspakt 
gemeinsam mit den Sozialpartnern 
und den Ländern zur „Allianz für Aus- 
und Weiterbildung“ weiterentwi-
ckeln. Ziel der Allianz ist die Umset-
zung der Ausbildungsgarantie in 
Deutschland. Kein junger Mensch 
darf zurückbleiben oder wertvolle 
Lebenszeit in Warteschleifen verlie-
ren. Zusammen mit den Partnern in 
der Allianz unterstützen wir Jugendli-
che mit schlechteren Startchancen 
insbesondere durch ausbildungsbe-
gleitende Hilfen und die assistierte 
Ausbildung.

Die Eingliederung junger Men-
schen mit Behinderungen in eine 
Berufsausbildung (Inklusion) ist uns 
dabei ein besonderes Anliegen. Die 
Maßnahmen des Übergangssystems 
und zur Förderung beruflicher Ausbil-
dung sollen gemeinsam mit den Län-

dern überprüft und auf eine vollquali-
fizierende betriebliche 
Berufsausbildung hin ausgerichtet 
werden.

Wir werden das Gesetz zur Verbes-
serung der Feststellung und Anerken-
nung im Ausland erworbener Berufs-
qualifikationen wo notwendig 
anpassen („Anerkennungsgesetz“).

Migrantinnen und Migranten, die 
noch Qualifizierungsmaßnahmen 
absolvieren müssen, damit ihr 
Abschluss als gleichwertig anerkannt 
wird, wollen wir finanziell unterstüt-
zen. Wir werden die Beratungsstruk-
turen im In- und Ausland verstärken 
und die Betreuung verbessern.

Die Koalition will den Kampf gegen 
Bildungsarmut fortsetzen und inten-
sivieren. Wir werden die Alphabeti-
sierungsstrategie von Bund und Län-
dern zu einer Dekade der 
Alphabetisierung weiterentwickeln 
und die Förderung ausbauen. Die 
erfolgreiche Bildungsprämie wollen 
wir fortführen.

Wir werden die Willkommens- 
und Anerkennungskultur in unserem 
Land stärken. Dies fördert den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und stei-
gert zugleich die Attraktivität unseres 
Landes für ausländische Fachkräfte, 
die wir brauchen.

Wir setzen uns dafür ein, die beruf-
lichen Befähigungen von Migranten 
nachträglich zu verbessern. Damit 
wollen wir ihre Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt erhöhen und dem Fach-
kräftebedarf Rechnung tragen.

In Kooperation mit den Ländern 
werden wir die erfolgreiche Initiative 
„Bildungsketten“ ausbauen, damit 
möglichst viele Jugendliche früh ihre 
Potenziale wahrnehmen, berufliche 
Optionen kennen lernen und so einen 
Schul- und Berufsabschluss errei-
chen. Am Übergang zur Ausbildung 
werden wir die Berufseinstiegsbeglei-
tung ausbauen, die Chancen der assis-
tierten Ausbildung nutzen und mehr 
Anschlussmöglichkeiten zwischen 
den verschiedenen Bildungswegen 
schaffen.

www.flickr.com - Tanja FÖHR (CC BY-NC-SA 2.0)
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Wirtschaftsförderung
Kommunen profitieren indirekt von guter Wirtschaftspolitik

Koalitionsvertrag - Auszüge mit kommunalem Bezug

Wir wollen die Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit von öffentlichen 
und privaten Geldgebern in soge-
nannten Öffentlich-Privaten-Partner-
schaften (ÖPP) oder Infrastrukturge-
sellschaften als zusätzliche 
Beschaffungsvariante nutzen, wenn 
dadurch Kosten gespart und Projekte 
wirtschaftlicher umgesetzt werden 
können. Dies muss ebenso wie bei 
Betriebsvergaben in jedem Einzelfall 
transparent und unabhängig nachge-
wiesen werden. Wir gestalten ÖPP 
mittelstandsfreundlicher aus.

Unser Land braucht eine „Neue 
Gründerzeit“. Wir wollen Unterneh-
mertum und Gründungsgeist stärken 
und zu mehr gesellschaftlicher Aner-
kennung verhelfen. Wir werden die 
Rahmenbedingungen für Innovatio-
nen und Investitionen insbesondere 
für kleine und mittlere Unternehmen 
verbessern.

Mittelständische Unternehmen 
wollen wir bei ihren Schritten ins 
Ausland gezielt unterstützen.

Wir wollen die Rahmenbedingun-
gen zur Entfaltung von Mittelstand, 
Selbständigkeit und Existenzgrün-
dungen verbessern.

Die Existenzgründer von heute 
sind der Mittelstand von morgen. 
Deshalb wollen wir  Existenzgrün-

dungen fördern. Wir wollen eine ziel-
gerichtete Förderung des bewährten 
Gründercoachings, insbesondere für 
Gründungen aus Arbeitslosigkeit.

Wir werden die Mittelstandsförde-
rung zielgerichtet fortsetzen.

Unternehmensnachfolge soll auch 
künftig durch die Erbschaftsbesteue-
rung nicht gefährdet werden. Not-
wendig ist daher eine verfassungs-
feste und mittelstandsfreundlich 
ausgestaltete Erbschafts- und Schen-
kungsteuer, die einen steuerlichen 
Ausnahmetatbestand bei Erhalt von 
Arbeitsplätzen vorsieht.

Der Abbau von unnötiger Bürokra-
tie stärkt die Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Unternehmen, insbesondere 
kleiner und mittlerer Unternehmen. 
Eine leistungsfähige öffentliche Ver-
waltung und geringer Erfüllungsauf-
wand sind ein wesentlicher Standort-
vorteil. Wir wollen Wirtschaft und 
Bürger spürbar von unnötiger Büro-
kratie entlasten.

Hemmnisse bei der Mittelstandsfi-
nanzierung werden wir abbauen und 
dafür sorgen, dass keine neuen ent-
stehen. Wir werden uns für die Sicher-
stellung der „klassischen“ Mittel-
standsfinanzierung über Sparkassen, 
Volks- und Genossenschaftsbanken, 
Privatbanken und Förderbanken 

sowie Bürgschaftsbanken stark 
machen.

Wir werden die Einführung von 
Basel III kritisch begleiten und uns 
gegebenenfalls für Nachbesserungen 
einsetzen. Die aktuell guten Finanzie-
rungskonditionen müssen von den 
Banken an den Mittelstand weiterge-
geben werden.

Unter die Europäische Bankenauf-
sicht fallen angesichts der Grenze von 
30 Mrd. Euro auch Banken, die nur auf 
regional begrenzten oder sehr speziel-
len Sektoren tätig sind. Dies gilt z. B. 
für die Förderbanken, eine Sparkasse 
und kleinere Privatbanken. Die Bun-
desregierung wird die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) beauftragen, im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit für die Europäische 
Bankenaufsicht in der Praxis dafür 
Sorge zu tragen, dass die Besonderhei-
ten von einzelnen Banken, bspw. der 
Förderbanken, berücksichtigt wer-
den.

Wir werden eine integrierte Roh-
stoffstrategie verfolgen, die die 
gesamte Rohstoffkaskade umfasst, 
von der Steigerung der Rohstoffeffizi-
enz, der Substitution und dem Recyc-
ling wertvoller Stoffe, der Nutzung 
heimischer Rohstoffvorkommen bis 
hin zur Sicherung der Rohstoffversor-
gung auf den Weltmärkten.

Wir werden für mehr Bürgerakzep-
tanz gegenüber der heimischen Roh-
stoffgewinnung werben und uns ent-
schieden für die Sicherheit und 
Umweltverträglichkeit der heimi-
schen Rohstoffförderung einsetzen.

Rohstoffe und ihre effiziente Nut-
zung sind für die deutsche Hightech-
Industrie von strategischer Bedeu-
tung. Wir werden durch eine gezielte 
Forschungsförderung die Verfügbar-
keit von Rohstoffen für die deutsche 
Hightech-Industrie weiter verbessern 
helfen.

Kleinen und mittleren Unterneh-
men werden wir verstärkt den Zugang 
zur Förderung von Forschung und 
Entwicklung auch durch Kooperatio-
nen mit Hochschulen und außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen 
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eröffnen, um das technologieorien-
tierte Innovationsgeschehen in 
Deutschland zu unterstützen.

Die Förderung der Forschung an 
Fachhochschulen bietet insbeson-
dere für kleine und mittlere Unter-
nehmen in regionalen Kooperationen 
große Chancen zur Innovationsförde-
rung. Wir werden die Förderung des 
Bundes für die angewandte For-
schung an Fachhochschulen aus-
bauen und die Fördermöglichkeiten 
ausweiten sowie die Möglichkeiten 
gemeinsamer Promotionen mit Uni-
versitäten im Sinne einer Profilschär-
fung im Wissenschaftssystem stär-
ken.

Wir wollen die Gründung unter-
nehmerischer Initiativen aus bürger-
schaftlichem Engagement (z. B. Dorf-
läden, Kitas, altersgerechtes Wohnen, 
Energievorhaben) erleichtern. Für 
solche Initiativen soll eine geeignete 
Unternehmensform im Genossen-
schafts- oder Vereinsrecht zur Verfü-
gung stehen, die unangemessenen 
Aufwand und Bürokratie vermeidet.

Wir möchten einen neuen Grün-
dungsgeist in Deutschland wecken 
und eine Kultur der zweiten Chance 
etablieren. Unser Ziel ist es dabei, die 
Zahl der Gründungen von derzeit 
10.000 in den nächsten Jahren konti-
nuierlich auf 15.000 pro Jahr zu stei-
gern.

Dafür sollen Antragsverfahren ent-
bürokratisiert werden. Außerdem 
werden wir Förderinstrumente 
dahingehend überprüfen, dass sie die 
gesamte Innovationskette inklusive 
der Verwertungsmöglichkeiten 
berücksichtigen.

Wir wollen das Gründen von 
Unternehmen leichter machen: 
Durch eine Vereinfachung der Pro-
zesse (One-Stop-Agency) soll eine 
Unternehmensgründung innerhalb 
von 72 Stunden möglich sein.

Um Gründungen aus der Beschäf-
tigung auch für Arbeitnehmer zu 
ermöglichen, die weder auf ihr Ein-
kommen verzichten noch das Risiko 
eines Jobverlusts auf sich nehmen 
können, werden wir analog dem 
Modell der Familienpflegezeit die 
Möglichkeit einer „Gründungszeit“ 
einführen. Wir wollen ein neues Inst-
rument in Form eines bedingt rück-
zahlbaren Gründungsdarlehens in 
Zusammenarbeit mit der KfW schaf-

fen. Die Gewährung des Darlehens 
kann dabei an die Nutzung von 
Crowdfunding („Schwarmfinanzie-
rung“) geknüpft werden. Die Darle-
henshöhe soll auch den Lebensun-
terhalt und die soziale Absicherung 
in der Gründungsphase abdecken. 
Für Gründungen aus der Arbeitslo-
sigkeit soll das Instrument des Exis-
tenzgründerzuschusses fortgeführt 
werden.

Wir werden Deutschland als 
Investitionsstandort für Wagniska-
pital international attraktiv machen 
und dafür ein eigenständiges Regel-
werk (Venture-Capital-Gesetz) 
abhängig von den Finanzierungs-
möglichkeiten erlassen, das u. a. die 
Tätigkeit von Business Angels ver-
bessert. Neue Finanzierungsformen 
wie Crowdfunding sollen rechtssi-
cher gestaltet werden. Außerdem 
wollen wir es attraktiver machen, in 
junge Unternehmen und junge 
Wachstumsunternehmen zu inves-
tieren.

Die Förderung von Wagniskapital 
mit Hilfe von Investitionszuschüs-
sen wird verbessert, der High-Tech-
Gründerfonds wird auskömmlich 
fortgesetzt. Die Förder- und Finan-
zierungsinstrumente von Bund, 
Ländern und EU sind auf ihre Kom-
patibilität hin zu evaluieren und ggf. 
anzupassen.

Um Börsengänge für junge, inno-
vative und wachstumsstarke Unter-
nehmen wieder zu beleben, werden 
wir die Einführung eines neuen Bör-
sensegments „Markt 2.0“ prüfen.

Wir entwickeln die Kreislaufwirt-

schaft zu einem effizienten Instru-
ment einer nachhaltigen Stoffstrom-
wirtschaft. Wir schaffen rechtliche 
Grundlagen zur Einführung der 
gemeinsamen haushaltsnahen Wert-
stofferfassung für Verpackungen und 
andere Wertstoffe. Anspruchsvolle 
Recyclingquoten, Wettbewerb und 
Produktverantwortung werden als 
Eckpunkte einer modernen Kreislauf-
wirtschaft gefestigt. Die Europäische 
Elektroaltgeräterichtlinie wird zügig 
in nationales Recht umgesetzt, Sam-
melmengen von Elektro- und Elektro-
nikschrott erhöht, Rücknahmesys-
teme für wieder verwendbare 
Produkte ausgebaut und die Rückgabe 
von Gebrauchtgeräten erleichtert.

Wir werden in der Sekundärroh-
stoff-Wirtschaft unsere Politik sowohl 
an Zielen des Klima- und Ressourcen-
schutzes als auch an den Bedürfnis-
sen der Wirtschaft ausrichten. Ein fai-
rer Wettbewerb um die effizienteste 
und kostengünstigste Lösung der 
Rohstoff-Rückgewinnung und -Auf-
bereitung ist hierfür ein zentrales Ele-
ment. Die bestehende Recyclingver-
antwortung für Verpackungen werden 
wir auch für Produkte weiterentwi-
ckeln und uns dabei an den Aspekten 
der CO2-Vermeidung, Verbraucher-
freundlichkeit und Kosteneffizienz 
orientieren.

Außerdem sollten die Möglichkei-
ten des Kreditzugangs für kleine und 
mittlere Unternehmen wirksam ver-
bessert werden. Auch hier kann die 
EIB in Zusammenarbeit mit nationa-
len Förderbanken helfen.
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Zentrales Element der sozialen 
Inklusion ist eine aktive Arbeits-
marktpolitik. Wir wollen die Integra-
tion von Menschen mit Behinderun-
gen in den allgemeinen Arbeitsmarkt 
begleiten und so die Beschäftigungs-
situation nachhaltig verbessern.

Durch die Einführung eines allge-
mein verbindlichen Mindestlohns 
soll ein angemessener Mindestschutz 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sichergestellt werden.

Für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die sich z. B. wegen 
Kindererziehung oder Pflege von 
Angehörigen zu einer zeitlich befris-
teten Teilzeitbeschäftigung entschie-
den haben, wollen wir sicherstellen, 
dass sie wieder zur früheren Arbeits-
zeit zurückkehren können. Dazu wer-
den wir das Teilzeitrecht weiterentwi-
ckeln und einen Anspruch auf 
befristete Teilzeitarbeit schaffen 
(Rückkehrrecht).

Die Koalitionspartner sind sich 
einig, dass die bestehende Lohndiffe-
renz zwischen Männern und Frauen 
nicht zu akzeptieren ist. Gemeinsam 
mit den Tarifpartnern wollen wir die 
Feststellung des Wertes von Berufsfel-
dern, von Arbeitsbewertungen und 

die Bewertung von Fähigkeiten, Kom-
petenzen und Erfahrungen voran-
bringen.

Ziel muss es sein, unter anderem 
die Arbeit in der Pflege, Betreuung 
und frühkindlicher Bildung weiter 
aufzuwerten.

Aus dem Plenum des Deutschen Bundestages

Krippenausbau
Bund lässt Länder und Kommunen nicht allein
von Dorothee Bär und Ingbert Lie-
bing

Der Deutsche Bundestag hat am 28. 
November 2013 beschlossen, die Fris-
ten der Investitionsprogramme für 
die Kinderbetreuungsfinanzierung zu 
verlängern.

Wir begrüßen es, dass der Bund 
Ländern und Kommunen beim frist-
gerechten Mittelabruf für den Ausbau 
der Kinderbetreuungsplätze entge-
genkommt. Da die aktuell geltenden 
Fristen nicht ausreichen, um alle Bau-
maßnahmen innerhalb der gesetzlich 
festgelegten Fristen abzuschließen, 
wurden diese um bis zu anderthalb 
Jahre verlängert.

Die Gesetzesänderung gibt Klarheit 
und zusätzliche Perspektiven für die 
Träger, die trotz ihrer Bereitschaft 
Plätze zu bauen oder umzubauen kei-
nen Antrag mehr hatten stellen woll-
ten, weil sie ihre Einrichtung nicht in 

der ursprünglich vorgegebenen Frist 
hätten fertigstellen können. Die Neu-
regelung gibt aber auch denjenigen 
Sicherheit, die die Baumaßnahmen 
begonnen, aber – unverschuldet - 
nicht rechtzeitig abschließen können. 
Gründe für die Verzögerungen waren 
zum Beispiel die Insolvenz des Bau-
unternehmens, Neuausschreibungen 
oder Verzögerungen bis hin zu Klagen 
gegen Änderungen von Bebauungs-
plänen.

Es ist gut, dass wir für solche Fälle 
jetzt Rechtssicherheit schaffen kön-
nen. Kommunen und Träger von Kin-
dertagessstätten können weiterpla-
nen und ihre Maßnahmen beenden, 
ohne die Förderung zu verlieren.

Unser Ziel bleibt aber, dass die vom 
Bund zur Verfügung gestellten Mittel 
so schnell wie möglich  ziel- und 
zweckgerichtet eingesetzt werden, 
um den Eltern in Deutschland eine 
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bedarfsgerechte und qualitativ hoch-
wertige Kindertagesbetreuung zur 
Verfügung zu stellen.


